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Vorwort

Eine weitere Verordnung enthält spezi® sche 
Hygienevorschri� en für Lebensmittel tieri-
schen Ursprungs (EG Nr. 853/2004). Die letzt-
genannte Verordnung gilt für die Herstellung 
von Erzeugnissen tierischen Ursprungs. Die 
Be- und Verarbeitung in der Gastronomie bzw. 
Gemeinscha� sverpflegung und der Verkauf in 
ortsveränderlichen Einzelhandelsbetrieben an 
den Endverbraucher ist davon nicht betro� en.

Europäische Verordnungen gelten direkt in 
den einzelnen Staaten und erfordern des-
halb keine Umsetzung in nationales Recht, 
wie z. B. für die vorher geltende Richtlinie 
93/43EWG über Lebensmittelhygiene. Gemäß 
dem europäischen Lebensmittelhygienerecht 
wird die Erstellung branchenspezi® scher Leit-
linien für eine gute Hygienepraxis gefördert, 

um die Umsetzung der Rechtsvorschri� en in 
die betriebliche Praxis zu erleichtern.

Mit der vorliegenden Schri�  wurde die im 
Jahre 2002 erstellte „Leitlinie für eine gute 
Lebensmittelhygienepraxis in ortsverän-
derlichen Betriebsstätten“ aktualisiert und 
an die grundlegend geänderten Rechts-
vorschri� en angepasst. Sie hat erneut das 
durch die europäischen und nationalen Vor-
schri� en geförderte Anerkennungsverfahren 
durchlaufen und ist als allgemein anerkann-
te Leitlinie im Europäischen Amtsblatt noti-
® ziert. Sie stellt somit den aktuellen, allge-
mein anerkannten Stand der Hygienepraxis 
für ortsveränderliche Betriebsstätten und 
die dort be- und verarbeiteten Lebensmit-
tel dar.

Am 1. Januar 2006 trat die Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 29. April 2004 über Lebensmittelhygiene1 in Kra� . 
Sie nennt neben allgemeinen Zielsetzungen für die hygienische Sicherheit der 
Lebensmittel vor allem die grundlegenden Hygieneanforderungen, die diese 
Sicherheit gewährleisten sollen. Diese Verordnung enthält auch die rechtlichen 
Anforderungen bezüglich eines Hygienemanagementsystems gemäß den 
HACCP-Grundsätzen. 

1 www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:226:0003:0021:DE:PDF

1 www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:226:0003:0021:DE:PDF
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Bewährte Empfehlungen und Maßnahmen 
aus der früheren Leitlinie wurden übernom-
men, eine neue Gliederung erhöht die Über-
sichtlichkeit, in der Zwischenzeit eingegan-
gene Anregungen für Verbesserungen wur-
den aufgenommen.

Die Leitlinie berücksichtigt, dass die neuen 
Vorschri�en dem Unternehmer einen größe-
ren Ermessensspielraum bei der Lebensmit-
telherstellung erlauben. So kann er besser 
auf Verbraucherwünsche eingehen: z. B. ist 
der Verkauf von nicht durchgegarten Erzeug-
nissen aus Hackfleisch in der Zeltgastrono-
mie nicht mehr verboten. Allerdings dürfen 
diese größeren Freiheiten nicht zu Lasten 
der Lebensmittelsicherheit gehen; d. h. der 
Unternehmer übernimmt dann auch mehr 
Verantwortung als früher.

Ein weiterer Aspekt ist der nachhaltige und 
möglichst abfallvermeidende Umgang mit Le-
bensmitteln, um der Verschwendung wertvol-
ler Ressourcen entgegenzuwirken. Nachdem 
dieses Thema in den vergangenen Jahren ver-
stärkt in der Ö�entlichkeit diskutiert wurde, 
erscheint es angemessen, der Verschwen-
dung von Lebensmitteln im Bereich der Le-
bensmittelhygiene dort Rechnung zu tragen, 
wo es ohne jedwede Einbuße an Lebensmit-
telsicherheit möglich ist. Daher sollte z. B. 
die eingekau�e/verarbeitete Lebensmittel-
menge so kalkuliert werden, dass möglichst 
keine überschüssigen Lebensmittel anfallen, 
die als Abfälle entsorgt werden müssen.

Die Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 der Kom-
mission vom 15. November 2005 über mikro-

biologische Kriterien für Lebensmittel2 legt für 
bestimmte Lebensmittel die einzuhaltenden 
Anforderungen fest bezüglich des Au�retens 
bzw. der Konzentration gesundheitlich rele-
vanter Keime in Lebensmitteln. Der Unterneh-
mer legt den Umfang der mikrobiologischen 
Eigenkontrollmaßnahmen auf betrieblicher 
Ebene fest, falls diese erforderlich sind. Art 
und Größe des Unternehmens sind hierbei 
zu berücksichtigen. Im Verdachtsfall ergeben 
Analysen, ob die Verordnung eingehalten ist; 
andernfalls wird der Unternehmer zur Verant-
wortung gezogen. 

Hält sich der Unternehmer an die Vorgaben 
gemäß Abschnitt 1 der vorliegenden Leitlinie 
und die branchenüblichen Regeln der guten 
Herstellungspraxis, werden erfahrungsgemäß 
die mikrobiologischen Kriterien der Verord-
nung eingehalten. Wählt er davon abweichen-
de, rechtlich zulässige Herstellungsbedingun-
gen, muss er selbst für hygienisch sichere Her-
stellungsverfahren sorgen, diese überwachen 
und angemessen dokumentieren, z. B. mit-
tels eines Managementsystems gemäß den 
HACCP-Grundsätzen. Abschnitt 2 der Leitlinie 
beschreibt die Vorgehensweise dazu.

Der Qualität des für die Lebensmittelherstel-
lung verwendeten Trinkwassers wird eine be-
sondere Bedeutung beigemessen. Bis zur Ent-
nahmestelle in der Betriebsstätte muss das 
für die Lebensmittelherstellung verwendete 
Trinkwasser den Ansprüchen der Trinkwasser-
verordnung3 genügen. Mit welchen Materiali-
en die erforderliche Trinkwasserqualität er-
reicht wird und wie diese während der Lebens-
dauer der Schläuche erhalten bleiben kann, 
wird in Abschnitt 1.7 der Leitlinie erläutert.

2 www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?ur
i=OJ:L:2005:338:0001:0026:DE:PDF)
3 h

3 http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/trinkwv_2001/gesamt.pdf
2 www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:338:0001:0026:DE:PDF
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 Einführung
Die am 01.01.2006 in Kra�  getretene europäische Lebensmittelhygieneverord-
nung (EG) Nr. 852/2004 gestattet dem Unternehmer mehr Freiheiten und Ermes-
sensspielräume als die bisher geltenden Vorschri� en bezüglich der Herstellung 
von Lebensmitteln und deren Abgabe an den Endverbraucher. Damit ist auch 
eine größere Verantwortung als bisher für die gesundheitliche Unbedenklichkeit 
der Erzeugnisse verbunden.

Insbesondere müssen die von der Verord-
nung geforderten Managementsysteme 
gemäß den HACCP-Grundsätzen so flexibel 
sein, dass sie, auch in ortsveränderlichen, 
meist kleinen, handwerklich orientierten 
Betriebsstätten, in allen Situationen an-

Die Europäische Kommission hat den 
Leitfaden für die Durchführung einzelner 
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 
852/2004 über Lebensmittelhygiene ver-
ö� entlicht, der die Umsetzung des HACCP-
Konzepts in Betrieben wie z. B. Verkaufs-
zelten, Marktständen und Verkaufsfahr-
zeugen, Getränkeausschank und kleinen 
Einzelhandelsgeschä� en erleichtern soll4. 
Demnach kann in solchen Betrieben die 
Lebensmittelsicherheit unter Zuhilfenah-
me von branchenspezi® schen Leitlinien 
erreicht werden. Falls damit schon das Ziel 
einer Beherrschung der Lebensmittelrisi-
ken gewährleistet ist, kann nach dem Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz davon ausge-
gangen werden, dass die Verpflichtungen 
aus den lebensmittelrechtlichen Vorschrif-
ten erfüllt sind und eine darüber hinaus- 
gehende Einrichtung, Durchführung und 
Aufrechterhaltung eines ständigen Verfah-
rens auf der Grundlage der HACCP-Grund-
sätze erübrigt sich.

Mit der Leitlinie werden folgende Ziele 
verfolgt:
•	 Die Betreiber ortsveränderlicher Lebens-

mittelunternehmen kennen die Grund-
voraussetzungen für den hygienischen 
Umgang mit den be- und verarbeiteten 
Lebensmitteln (→ Abschnitt 1) und ver-
wirklichen die erforderlichen Prozessbe-
dingungen und Hygienemaßnahmen in 
ihren Betriebsstätten. 

4

wendbar und wirtscha� lich angemessen 
erscheinen. Grundsätzlich müssen natür-
lich die in den Rechtsvorschri� en genann-
ten Ziele eingehalten werden und dafür ist 
der Unternehmer verantwortlich.

•	 Unter den in Abschnitt 1 aufgeführten 
Grundvoraussetzungen werden die für 
diese Branche bedeutenden, hygienisch 
relevanten Prozesse im Rahmen einer 
HACCP-Analyse charakterisiert und be-
wertet (→ Fließdiagramme Abschnitt 
2.7.1). Sofern der Unternehmer die An-
forderungen gemäß Abschnitt 1 erfüllt, 
kann er für die aufgeführten Prozesse 
ohne Kritische Kontrollpunkte auf ein 
ständiges HACCP-Verfahren verzichten. 
Sind Kritische Kontrollpunkte identi® -
ziert, kann der Unternehmer die vorge-
schlagenen Überwachungsmaßnahmen 
übernehmen oder selbst ein Verfahren 
gemäß den HACCP-Grundsätzen einrich-
ten.

•	 Bei Abweichungen von den in der Leit-
linie aufgeführten oder bei speziellen, 
nicht aufgeführten Prozessen werden 
dem Unternehmer Hilfen und Informati-
onen (→ Abschnitt 2) angeboten, wie ein 
Managementsystem gemäß den HACCP-
Grundsätzen einzurichten und anzuwen-
den ist.

•	 Durch das Angebot von Vordrucken soll 
dem Unternehmer eine angemessene 
Dokumentation des betrieblichen Hygie-
nemanagements erleichtert werden
(→ Abschnitt 3.1). Gegebenenfalls sind 
zur Ergänzung eigene Vorlagen zu erstel-
len.

•	 Die Ausbildung und Schulung der Mitar-
beiter kann sich an der Leitlinie orien-
tieren.

4 https://ec.europa.eu/food/sites/food/® les/safety/docs/biosafety_º _legis_guidance_reg-2004-852_de.pdf.
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Kapitel 1 enthält die allgemeinen und spezi�schen Hygienevorschri�en (Basis- 
hygienemaßnahmen) für ortsveränderliche Betriebsstätten von Lebensmittel-
unternehmen gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. April 2004 über Lebensmittel-
hygiene und § 3 der deutschen Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV).

1.1 Betriebsstätten

1.1.3 Decken

Die Decken müssen leicht zu reinigen sein. 
Kaltwasserleitungen müssen isoliert wer-
den, falls Wasser auf ihnen kondensieren 
kann. Regenwasser- und andere Drainage-
rohre dürfen nicht durch die Räumlichkeiten 
verlaufen, wenn sie nicht vollkommen was-
serdicht sind; sie sollten wegen der Gefahr 
einer Leckage nicht über Lebensmittelberei-
che geführt werden.

1.1.1 Böden1  Grundsätzliches zur guten  
Herstellungs- und Hygienepraxis

Ortsveränderliche Betriebsstätten müssen 
gemäß Anhang II, Kapitel III der Verordnung 
(EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 26. April 2004 
über Lebensmittelhygiene (→ Abschnitt 3.2) 
bescha�en sein. Bezüglich der technischen 
Anforderungen wird empfohlen, die DIN 
10500 „Lebensmittelhygiene – Verkaufsfahr-
zeuge und ortsveränderliche, nichtständige 
Verkaufseinrichtungen für leicht verderbliche 
Lebensmittel – Hygieneanforderungen, Prü-
fung“ zu Grunde zu legen. 

Diese Norm gilt für Verkaufsfahrzeuge und 
ortsveränderliche, nichtständige Verkaufsein-
richtungen (mobile Verkaufsstätten), in de-

Bodenbeläge müssen stoßfest, fäulnisre-
sistent, leicht zu reinigen, gegebenenfalls 
zu desin®zieren und rutschhemmend sein. 
Stand- und Trittsicherheit müssen gewähr-
leistet sein. Die Anforderungen an die Be-
scha�enheit von Fußböden orientieren sich 
an der Verordnung (EG) Nr. 852/2004.

Durch die Wahl eines geeigneten Fußbo-
denbelages muss sichergestellt werden, 
dass bei der üblichen Verschmutzung ein 
rutschhemmender Zustand während der 
Arbeitszeit erhalten bleibt. Hierzu sind in 
der ASI 4.40 „Unfallsichere Gestaltung von 
Fußböden“ Richtwerte für die Rutschgefahr 
aufgeführt: 
•	 Küchen (Gaststättenküchen, Au»erei-

tungsküchen für Imbissbetriebe): R12
•	 Verkaufsbereiche mit Fritteusen oder  

Grillanlagen, Spülküchen für gastronomi-
sche Küchen und Au»ereitungsküchen 
für Imbissbetriebe: R12 V4

•	 Verkaufsbereiche im Freien: R 11 oder  
R 10 und V 4

1.1.2 Wände

Wände müssen bis zu einer ausreichenden 
Höhe entsprechend des Angebotes aus 
glatten, abwaschbaren, wasserundurchläs-
sigen und gegebenenfalls desin®zierbaren 
Materialien bestehen. Diese Wände müs-
sen fugenlos sein und die Stoßfugen abge-
dichtet werden.

nen leicht verderbliche Lebensmittel, wie z. B.
•	 frisches und zubereitetes Fleisch warm-

blütiger Tiere,
•	 frische und zubereitete Fische,
•	 Weich-, Schalen- und Krustentiere,
•	 Käse- und Milchprodukte,
•	 Konditoreiwaren (z. B. mit Cremefüllung),
•	 Feinkostsalate sowie Speiseeis,
behandelt oder in Verkehr gebracht werden.

Leicht verderblich sind auch die folgenden 
Lebensmittel:
•	 vorzerkleinertes Obst und Gemüse
•	 nicht pasteurisierte Obst- und Gemüse-

sä�e (Smoothies)
•	 verzehrfertige Keimlinge und Sprossen

Abbildung 1: Beispiel für einen hygienisch ge-
eigneten und rutschhemmenden Boden.
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1.1.4 Arbeitsflächen 

Arbeitsflächen, die mit Lebensmitteln in Be-
rührung kommen, sind in einem einwand-
freien Zustand zu halten. Es sind glatte, ab-
riebfeste, abwaschbare und gegebenenfalls 
desin®zierbare Materialien zu verwenden 
(z. B. Kunststo� oder Edelstahl).

Arbeitsmittel aus Holz müssen, ebenso wie 
zum Beispiel Schneidbretter aus Kunststo�, 
sauber, die Oberfläche glatt, splitterfrei und 
ohne Vertiefungen sein. Sie sind stets in-
stand zu halten. Für viele Verwendungszwe-
cke ist Holz wegen der porösen Oberfläche 
nicht geeignet. In Ausnahmefällen – meist 
aus technologischen Gründen – werden 
jedoch Arbeitsmittel aus Holz eingesetzt, 
z. B. für Teigausrollflächen in der Backwa-
renherstellung oder für Hackklötze in der 
Fleischverarbeitung. Diese erfordern einen 
höheren Reinigungsaufwand.

1.1.5 Regale

Regale müssen aus glatten, abwaschbaren 
und korrosionsbeständigen Materialien be-
stehen, die leicht zu reinigen und gegebe-
nenfalls desin®zierbar sind. 

1.1.6 Spuck- und Hustenschutz

Ein geeigneter Spuck- und Hustenschutz 
muss vorhanden sein, wenn unverpackte 
Lebensmittel durch Kunden nachteilig be-
einflusst werden können, z. B. o�en zum 
Verkauf angebotene Lebensmittel. Die Ge-
staltung und die Abmessungen können 
nicht allgemeingültig festgelegt werden, 
sondern müssen den individuellen Gege-
benheiten angepasst werden.

1.1.7  Schutz gegen Witterungs-
einflüsse und Schädlinge

Die angebotenen Lebensmittel sind vor  
Witterungseinflüssen wie Sonne, Regen 
oder Staub zu schützen (DIN 10501). Es sind  
geeignete Maßnahmen gegen Schädlinge 
(z. B. Wespen oder Fliegen) zu ergreifen 
(Schädlingsmonitoring). Auch bei allseitig 
o�enen Verkaufsständen müssen die Le-
bensmittel vor nachteiliger Beeinflussung 
(→ Abschnitt 1.3.1 und 1.4.3.1) geschützt 
werden. Insbesondere beim Inverkehrbrin-
gen leicht verderblicher Lebensmittel bietet 
ein dreiseitig umschlossener Stand ein ho-
hes Maß an Hygiene.

1.1.8 Handwaschbecken

Es muss mindestens ein leicht erreichbares 
Waschbecken für die hygienische Händerei-
nigung vorhanden sein. Dieses ist so zu ins-
tallieren, dass Lebensmittel nicht nachteilig 
beeinflusst werden. Es müssen geeignete Vor-
richtungen zum hygienischen Waschen und 
Trocknen der Hände zur Verfügung stehen, 
damit eine angemessene persönliche Hygie-
ne gewährleistet ist. Eine ausreichende Men-
ge an warmem und/oder kaltem Trinkwasser 

muss gewährleistet sein. Bei der Abgabe klei-
ner Mengen von Primärerzeugnissen müssen 
zur Ermöglichung einer angemessenen Perso-
nalhygiene erforderlichenfalls geeignete Vor-
richtungen zum hygienischen Waschen und 
Trocknen der Hände zur Verfügung stehen. 
Handwaschbecken müssen über eine Wasser-
zufuhr in Trinkwasserqualität verfügen. Beim 
Umgang mit bestimmten Lebensmitteln (z. B.  
leicht verderbliche Lebensmittel wie Fisch, 
Frischgeflügel, Fleisch, Speiseeis etc.) ist war-
mes Wasser zur Gewährleistung einer guten 
Hygienepraxis notwendig.

Die Wasserversorgung ist mittels ausrei-
chend großer Vorratsbehälter zu sichern. 
Es muss eine ausreichende Wassermenge 
für die gesamte Betriebs- und Geschä�s-
zeit vorhanden sein. Kann aus Platzgründen 
der Händereinigungsbereich nicht räumlich 
vom Spülbereich getrennt werden, kann 
ein Doppelbecken auf der einen Seite als 
Spüle und auf der anderen Seite als Hand-
waschbecken genutzt werden. Es ist zu 
verhindern, dass bei der Händereinigung 
Lebensmittel oder Gegenstände mit Kontakt 
zu Lebensmitteln verunreinigt werden. Ein 
Spritzschutz kann eine geeignete Lösung 
darstellen, wenn kein separates Handwasch-
becken vorhanden ist und zum Beispiel eine

Abbildung 2: Glatt polierte Edelstahlfläche als 
Beispiel für eine leicht zu reinigende, desinfi-
zierbare Arbeitsfläche.

Abbildung 3: Lagerbereich mit Flächen, die 
leicht zu reinigen und zu desinfizieren sind.

Abbildung 5: Als Schutz der Ware vor Sonne 
und Witterung dient hier eine Markise.

Abbildung 6: Doppelbecken zur Trennung von 
Spül- und Handwaschbereich in einer kleinen 
Betriebsstätte.

Abbildung 4: Beispiel für einen Spuckschutz. 
Form und Größe sind gemäß den Hygieneanforde-
rungen festzulegen. 
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1.2  Einrichtungen und Arbeitsmittel  
(Maschinen und Geräte) 

Neu bescha½e Einrichtungen, Maschinen 
und andere Arbeitsmittel müssen dem all-
gemein anerkannten Stand der Sicherheits-
technik und Lebensmittelhygiene entspre-
chen. Gemäß der Richtlinie 2006/42/EG 
(Maschinenrichtlinie) müssen Nahrungs-
mittelmaschinen so konstruiert sein, dass 
sie leicht zu reinigen und gegebenenfalls 
zu desin®zieren sind. Außerdem muss der 
Hersteller in der Betriebsanleitung – soweit 
erforderlich – geeignete Reinigungs-, Des-
infektions- und Spülmittel angeben und die 
betre�enden Verfahren beschreiben.
Für verschiedene Maschinen zur Lebens-
mittelherstellung existieren europäische 
Normen.

Maschinen müssen den Anforderungen der 
europäischen Richtlinie 2006/42/EG (Ma-
schinenrichtlinie) entsprechen. Mit der CE-
Kennzeichnung auf dem Typenschild bzw. 
mit der beigefügten Konformitätserklärung 
dokumentiert der Maschinenhersteller die 
Übereinstimmung.

Doppelspüle genutzt wird. So wird vermie-
den, dass beim Händewaschen Spritzwasser 
(mit Seife oder Schmutz) in das benachbarte 
Becken gelangt, in dem gleichzeitig Lebens-
mittel gewaschen werden.

Flüssigseife ist in Spendern zur Verfügung zu 
stellen. Empfohlen wird ein separater, geeig-
neter Spender für Händedesinfektionsmittel. 
Eine Vorrichtung zum hygienischen Hände-
trocknen (z. B. Spender für Einmaltücher) ist 
zur Verfügung zu stellen; gebrauchte Tücher 
sind in Behältern mit Deckeln zu sammeln. 
Sammelbehälter für gebrauchte Handtücher 
sollten mit einem Mechanismus ausgestat-
tet sein, der es erlaubt, den Deckel ohne Be-
rührung mit den frisch gereinigten Händen 
zu ö�nen, um eine Kontamination der Hände 
zu vermeiden. 

1.1.9 Personaltoiletten

Toiletten dürfen keinen direkten Zugang 
zu Räumen haben, in denen Lebensmittel 
hergestellt, behandelt oder in den Verkehr 
gebracht werden. Sie sind in einem hygie-
nisch einwandfreien Zustand zu halten. Sie 
müssen über eine geeignete hygienische 
Handwascheinrichtung (Warm- und Kalt-
wasser in Trinkwasserqualität), geeignete 
Reinigungs- und Desinfektionsmittelspen-
der sowie über eine Möglichkeit zur hygie-
nischen Händetrocknung, z .B. Einmalhand-
tücher, verfügen. Sofern betriebsfremde 
Toilettenanlagen (wie Toiletten in Einkaufs-
zentren, in Wohnwagen oder Toilettenwa-
gen) genutzt werden, müssen diese die ge-
nannten Bedingungen ebenfalls erfüllen. 1.2.2  Instandhaltung der  

Ausrüstung

Maschinen, Ausrüstungsgegenstände und 
andere Arbeitsmittel müssen regelmäßig 
überprü� werden, um ihre sichere Funktion 
zu gewährleisten. Im Falle einer Fehlfunktion 
muss vor dem weiteren Gebrauch eine Re-
paratur ausgeführt werden. Beschädigte, 
korrodierte oder nicht mehr funktionsfähige 
Gegenstände, z. B. Behälter müssen aus-
getauscht werden. Beschä�igte sind in der 
Handhabung und Bedienung von Maschi-
nen und Ausrüstungsgegenständen gemäß 
Betriebsanweisung zu unterweisen.

1.1.10  Bestimmungsgemäße  
Verwendung

Betriebsfremde Gegenstände dürfen nicht in 
Betriebsbereichen au»ewahrt werden, in de-
nen Lebensmittel bearbeitet und abgegeben 
werden. Ausgenommen ist die in geschlos-
senen Schränken oder Behältern abgelegte 
Straßenbekleidung der Beschä�igten.

1.2.1 Allgemein anerkannter Stand der Technik

Abbildung 7: Gute Lösung: Oben das Waschbe-
cken für die Händereinigung, darunter ein geson-
derter Ausguss. 

Abbildung 8: Betriebsräume und Imbisswagen 
sind keine Garage!
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1.2.3 Reinigung und Desinfektion von Gegenständen

1.2.3.1 Allgemeine Informationen

Die Räumlichkeiten, Einrichtungen, Maschi-
nen, Gegenstände und Ausrüstungen wer-
den vor bzw. nach der Benutzung mit ge-
eigneten Verfahren gereinigt und erforderli-
chenfalls desin®ziert. Bei der Reinigung von 
Gegenständen mit Kontakt zu Lebensmit-
teln muss Trinkwasser verwendet werden.

Es ist ein Reinigungs- und Desinfektionsplan 
zu erstellen, z. B. gemäß dem in Abbildung 50 
aufgeführten Muster. Zur Dokumentation 
wird empfohlen, Abbildung 51 und Abbildung 
52 als Vorlagen zu verwenden.

Kommen bei der Reinigung und Desinfek-
tion gefährliche Chemikalien („reizend, 
ätzend, gi�ig“) zum Einsatz, die möglicher-
weise auch versprüht werden können, müs-
sen geeignete Schutzmaßnahmen zur Ver- 
meidung oder Reduzierung der Gefährdun-
gen – gemäß der Gefährdungsbeurteilung – 
vom Unternehmer bereitgestellt werden. Er 
bescha½ die Persönliche Schutzausrüstung 
(PSA), stellt die richtige Anwendung sicher 
und führt dazu Kontrollen durch.

Bei der PSA ist darauf zu achten, dass die 
PSA mit einer CE-Kennzeichnung versehen 
ist. PSA muss für die Beschä�igten die rich-
tige und kostenfrei sein.

Grundsätzlich werden Gegenstände zeitnah 
gereinigt und gegebenenfalls desin®ziert:
•	 Reinigung mit Trinkwasser ohne Zusätze 

ist dann angebracht, wenn es sich um 
leicht entfernbare, wasserlösliche Ver-
schmutzungen ohne Gefahren für Lebens-
mittel handelt, z. B. bei der Vorreinigung 
vor dem eigentlichen Spülen oder bei der 
Zwischenreinigung von unmittelbar weiter 
zu verwendenden Gegenständen. Die Ver-
wendung von heißem Wasser verbessert 
in der Regel die Reinigungswirkung und 
reduziert vorhandene Mikroorganismen.

•	 Reinigung mit Zusätzen, z. B. mit Ge-
schirrspülmittel in heißem Trinkwasser ist 
geeignet, um fetthaltige oder angetrock-
nete Verschmutzungen zu entfernen. Die 
enthaltenen Tenside bewirken, dass Fette 
und Schmutzpartikel leichter abgelöst 
und fortgespült werden.

•	 Desinfektion nach der Reinigung bewirkt, 
dass auf Oberflächen noch vorhandene 
Keime (z. B. Krankheitserreger) fast voll-
ständig abgetötet werden. So sind z. B. 
nach der Vorbereitung von Grillhähnchen 
die Arbeitsfläche und die verwendeten 
Gegenstände zunächst zu reinigen und 
dann zu desin®zieren, ehe andere Arbei-
ten auf bzw. mit diesen ausgeführt wer-
den. Es dürfen nur für den Lebensmittel-
bereich zugelassene Desinfektionsmittel 
verwendet werden. Um die Wirksamkeit 
der Desinfektion sicher zu stellen, sind 
die Herstelleranweisungen einzuhalten 
(→ Abschnitt 1.2.1). Dies gilt insbesonde-
re bezüglich der Dosierung, Temperatur 
und Einwirkzeit! Der Einsatz von Kombi-

nationspräparaten (Reinigung und Desin-
fektion) ist nicht empfehlenswert.

•	 Nachspülen ist erforderlich, wenn eine 
Reinigung mit Reiniger oder eine Desin-
fektion durchgeführt wurde. Nach der Rei-
nigung/Desinfektion bzw. vor der erneu-
ten Benutzung von Arbeitsmitteln sind 
diese mit Trinkwasser nachzuspülen, um 
die Kontamination von Lebensmitteln 
bzw. Hautkontakt mit den Wirksto�en 
(Hautschäden!) zu vermeiden. Die Anwei-
sungen des Herstellers sind zu beachten.

•	 Nachtrocknen (sofern erforderlich) erfolgt 
nur mit sauberen Tüchern bzw. Einweg-
tüchern.

Sowohl bei manuellen wie auch maschinel-
len Reinigungsvorgängen ist die Verwen-
dung von Dosiersystemen für Reinigungs- 
und Desinfektionsmittel zu empfehlen, um 
eine nicht ausreichend wirksame Unter-
dosierung wie auch eine unwirtscha�liche 
Überdosierung zu verhindern.

In der Reinigungsausrüstung (Reinigungs-
tücher, Bürsten usw.) können sich Keime 
vermehren. Deshalb ist es erforderlich, die-
se Arbeitsmittel regelmäßig zu kontrollieren 
(Gebrauchsdauer, Geruch, Aussehen!), zu 
reinigen, gegebenenfalls zu desin®zieren 
und regelmäßig sowie bei Bedarf auszu-
wechseln. Die Reinigungsausrüstung darf 
nur für einen vorgesehenen Zweck einge-
setzt werden, z. B. ein Wischtuch für die 
Reinigung der Arbeitsfläche ist nur für die-
sen Zweck zu verwenden.

1.2.3.2 Spülmaschinenbetrieb 

Temperaturen und Dauer der Reinigungs-
intervalle von Spülmaschinen dürfen nicht 
manipuliert werden.

Art und Menge des Reinigungsmittels müs-
sen so eingesetzt werden, wie vom Herstel-
ler angegeben.

Nur bei Einhaltung dieser Prozessbedingun-
gen ist eine wirksame Reinigung und aus-
reichende Abtötung von Krankheitskeimen 
garantiert. 

Eine regelmäßige Wartung der Spülmaschi-
ne (Prüfung der Temperatur im Nachspül-
prozess, Funktionsfähigkeit etc.) ist not-
wendig. Die Wirksamkeit der gewerblichen 
Geschirrspülmaschine soll überprü� wer-
den (DIN 10511).

Abbildung 9: Gläserspülbereich in einem Fest-
zelt. Eine Spülmaschine mit automatischer Reini-
gungsmitteldosierung ist zu empfehlen.
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1.2.3.3  Reinigung von Kühl- und 
Gefriereinrichtungen

Kühl- und Gefriereinrichtungen müssen 
regelmäßig gereinigt und bei Bedarf desin-
® ziert werden. Verschmutzte Kühlaggregate 
(Verdampfer, Gebläse) in Kühlzellen kön-
nen Schimmelpilzsporen überall im Raum 
verteilen. Gegebenenfalls ist der Hersteller 
bezüglich eines geeigneten Reinigungsver-
fahrens zu befragen.

1.3 Haltbarkeit leicht verderblicher Lebensmittel

Lebensmittel sind leicht verderblich, wenn sie auf Grund ihrer Inhaltssto¢ e und 
ihrer Bescha¢ enheit in kurzer Zeit eine starke Vermehrung von Krankheits- oder 
Verderbniserregern ermöglichen, die auf der Oberfläche oder auch im Inneren 
des Lebensmittels vorhanden sein können. Eine massenha� e Vermehrung sol-
cher Keime kann auch ohne sichtbare Veränderung des Lebensmittels erfolgen. 
Um die Verkehrsfähigkeit dieser Lebensmittel für eine begrenzte Dauer zu er-
halten, sind deshalb eine dauernde Kühlhaltung und eine besondere Hygiene 
beim Umgang notwendig. Die Kühltemperatur beeinflusst die Haltbarkeitsdauer 
des Erzeugnisses. Deshalb muss der Hersteller neben dem Mindesthaltbarkeits- 
bzw. Verbrauchsdatum die entsprechende Kühltemperatur angeben. Durch eine 
entsprechende Kühlhaltung kann damit auch ein Beitrag zur Vermeidung von 
Lebensmittelabfällen geleistet werden. Empfehlungen für Lagertemperaturen 
leicht verderblicher Lebensmittel → Abschnitt 1.4.3.3, Tabelle 1.
Bei nicht ausreichender Kühlung können sich während der Lagerdauer in oder 
auf leicht verderblichen Lebensmitteln Krankheitskeime vermehren. Der Ver-
zehr kann dann zu Infektionen, Vergi� ungen oder anderen Gesundheitsstörun-
gen führen. Durch Erhitzen können zwar die lebenden Keime abgetötet werden, 
gi� ige oder andere gesundheitsschädliche Sto¢ e, die bis dahin bereits von den 
Keimen gebildet wurden, können durch Erhitzen jedoch nicht ausreichend zer-
stört werden (→ Abschnitt 1.5.1.1). 

1.3.1 Vermehrung von Mikroorganismen

In und auf verderblichen Rohsto� en für 
Lebensmittel können Verderbniserreger und 
Krankheitskeime vorhanden sein, die sich 
bei günstigen Wachstumsbedingungen bis 
zum Verbrauch des Lebensmittels vermeh-
ren und das Produkt nachteilig beeinflus-
sen5. Nachteilige Beeinflussung bedeutet 
jede negative Veränderung des Lebensmit-
tels bis hin zu einer Gesundheitsgefähr-
dung des Verbrauchers durch Krankheits-
erreger.

5 

5  Die mikrobiologischen Kriterien für verschiedene Keime in bestimmten Lebensmitteln gemäß Verordnung (EG) 
Nr. 2073/2005 müssen eingehalten werden.

!

Abbildung 10: Sauberes Kühlaggregat in einer 
mobilen Kühlzelle

Abbildung 11: Vermehrung von Krankheitserregern unter günstigen Bedingungen

Abbildung 12: Einfluss der Temperatur auf die 
Vermehrung von Keimen.
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1.3.1.1  Allgemeine Hinweise 
zur Haltbarkeit

Leicht verderbliche Produkte sind vor der 
Verwendung auf ihren hygienisch ein-
wandfreien Zustand zu kontrollieren. Das 
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) eines 
Lebensmittels ist das Datum, bis zu dem 
dieses Lebensmittel bei richtiger Au» e-
wahrung seine spezi® schen Eigenscha� en 
behält. Es wird vom herstellenden Unter-
nehmen festgelegt. Jedoch können viele Le-
bensmittel auch verzehrt werden, wenn das 
MHD abgelaufen ist. Dann muss auf Folgen-
des geachtet werden:
•	 Keine Au� älligkeiten bei Überprüfung des 

Aussehens, der Farbe und des Geruchs
•	 Zeitraum des Überschreitens des MHD ist 

im Verhältnis zur Gesamthaltbarkeitsdau-
er gering und die Kühlkette wurde nicht 
unterbrochen

Um Lebensmittelabfälle zu vermeiden, 
können Produkte, deren MHD kurz vor dem 
Ablauf steht, an Dritte (z. B. die Tafeln) wei-
tergegeben werden, die diese o� mals noch 
rechtzeitig vor Ablauf des MHD verbrauchen 
können.

Sind Produkte jedoch mit einem Ver-
brauchsdatum versehen, so ist ihre Verwen-
dung über dieses Datum hinaus verboten. 
Eine Kontrolle sofort bei der Warenanliefe-
rung ist zu empfehlen, um geeignete Maß-
nahmen ergreifen zu können: entweder 
Annahmeverweigerung oder Vorziehen der 
Verarbeitung. Andernfalls muss die Ware 
entsorgt werden. Das verursacht einen ver-
meidbaren Anfall von Lebensmittelabfällen 
und bedeutet die Verschwendung wertvol-
ler Ressourcen.

Wird die vom Hersteller angegebene Kühl-
temperatur nicht eingehalten, ist die Ware 
zu entsorgen oder – bei geringer bzw. kurz-
fristiger Abweichung nach mindestens sen-
sorischer Prüfung – muss die Weiterverar-
beitung zu durcherhitzten Erzeugnissen mit 
verkürzter Frist erfolgen. 

Leicht verderbliche Lebensmittel müssen 
möglichst schnell be- und verarbeitet wer-
den, wenn sie in dieser Zeit nicht ausrei-
chend gekühlt werden. Anschließend müs-
sen die Produkte ohne Verzögerung auf die 
erforderliche Kühltemperatur (→ z. B. Ab-
schnitt 1.4.3.3) gebracht werden. 

Bei der Herstellung zusammengesetzter, 
leicht verderblicher Speisen, wie z. B. 
Karto� elsalat oder Nudelsalat, sind die 
Zutaten vor dem Vermischen zu kühlen 
(→ Abbildung 33). Durch die Zwischenküh-
lung wird die massenha� e Vermehrung un-
erwünschter Keime während der Herstel-
lung verhindert. 

1.3.1.2  Haltbarkeit selbst hergestellter 
Lebensmittel

Selbst hergestellte, leicht verderbliche 
Lebensmittel dürfen nur für einen begrenz-
ten Zeitraum und ausreichend gekühlt 
(→ Abschnitt 1.4.3.3) gelagert werden. Vor 
der Abgabe an den Kunden sind diese Pro-
dukte gegebenenfalls in allen Teilen zügig 
auf 72 °C für mindestens zwei Minuten zu 
erhitzen. Der Erhitzungserfolg kann durch 
eine Garprobe geprü�  werden.

1.3.1.3  Einfrieren von frischen Produkten und zubereiteten Speisen

Frische Rohwaren oder frisch zubereitete ver-
zehrfertige Produkte oder Fertigprodukte kön-
nen zur Verlängerung der Haltbarkeitsdauer in 
geeigneten Gefriergeräten oder -einrichtungen 
in hygienisch einwandfreien Packungen ein-
gefroren und gelagert werden. Dabei sollten 
die Packungen allseitig verschlossen sein. 
Produkte aus Hackfleisch, wie z. B. Frikadel-
len, sind vor dem Einfrieren durchzugaren.

Das Einfrierdatum bzw. das Verwendungs-
datum muss deutlich sichtbar auf der Ver-
packung vermerkt sein. Die Haltbarkeit und 
die Qualität des Gefriergutes hängen ent-
scheidend vom Hygiene- und Qualitätszu-
stand der Ausgangsprodukte vor dem Ein-
frieren und der Verpackungsweise ab. Eine 
Lagerdauer von mehr als 2 Monaten sollte 
aus Qualitätsgründen vermieden werden. 

1.4  Anlieferung, Eigentransport und 
Lagerung von Lebensmitteln

1.4.1 Einkauf und Wareneingangsprüfung

Abbildung 13: Eine Dokumentation 
der aufgetretenen Mängel ist hilfreich, 
damit der Lieferant die Ursachen klä-
ren/beseitigen kann und Mängel nicht 
wiederholt auftreten.
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Der Unternehmer muss alle Maßnahmen 
tre�en, um hygienisch einwandfreie Roh-
sto�e zu erhalten. Deshalb müssen die Wa-
ren bei Einkauf bzw. Lieferung kontrolliert 
werden. 

Eventuelle Mängel der Lieferung und die zu 
ergreifenden Maßnahmen sollen schri�lich 
vermerkt werden, z. B. mittels Stempelauf-
druck auf dem Lieferschein (Abbildung 13). 
Bei festgestellten Mängeln sind geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, z. B. Rückwei-
sung oder sofortige Verarbeitung. Mängel 
werden durch folgende Kontrollen festge-
stellt:

•	 Beschädigung oder sonstiger unhygieni-
scher Zustand der Verpackung, unrichtige 
oder unvollständige Kennzeichnung der 
Ware, insbesondere fehlende Angaben 
zum Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 
bzw. zum Verbrauchsdatum. 

•	 Frischezustand (auch Mindesthaltbar-
keits- bzw. Verbrauchsdatum). 

•	 Temperaturkontrolle bei Kühl- und Tief-
kühlware (stichprobenartige Messungen 
werden empfohlen). 

•	 Sicht-/Geruchskontrolle auf Schädlings-
befall, Schimmelbildung, Fäule oder 
Fremdkörper. 

•	 Stichprobenartige Sichtkontrolle des Lie-
ferfahrzeuges auf Verschmutzung, Män-
gel in der Ausstattung des Laderaumes 
und Laderaumtemperatur bei Kühlfahr-
zeugen.

1.4.2 Transport von Lebensmitteln

Der Laderaum von Transportfahrzeugen 
für Lebensmittel muss so eingerichtet und 
instand gehalten werden, dass eine gute 
Lebensmittelhygiene gewährleistet ist und 
die Lebensmittel keiner nachteiligen Beein-
flussung ausgesetzt sind.

Lebensmittel dürfen nicht ungeschützt im 
Führerraum eines Fahrzeuges, im Ko�er-
raum oder außerhalb des Fahrzeuginnen-
raumes transportiert oder gelagert werden. 
Es ist sicherzustellen, dass Treibsto� oder 
dessen Dämpfe sowie eindringlicher Staub 
und Schmutz die transportierten Produkte 
nicht beeinflussen.

Transportbehälter müssen für den Zweck 
geeignet sein und sauber gehalten werden. 

Werden Lebensmittel, z. B. Backwaren, of-
fen oder in nicht vollständig geschlossenen 
Verpackungen oder Behältnissen transpor-
tiert, müssen
•	  Fahrerkabine und Transportraum durch 

eine Wand voneinander getrennt sein,
•	 Bodenbeläge und Wandflächen des 

Transportraumes glatt, leicht zu reinigen, 
erforderlichenfalls zu desin®zieren, ent-
sprechend wasserundurchlässig, was-
serabstoßend und abriebfest sein, aus 
nichttoxischem Material bestehen und in 
einwandfreiem Zustand gehalten werden,

•	 Dachinnenseiten und Deckenstrukturen 
im Transportraum aus geeigneten Ma-
terialien bestehen und so gebaut und 
verarbeitet sein, dass Schmutzansamm-
lungen, Kondensation, unerwünschter 

Schimmelbefall sowie das Ablösen von 
Materialteilchen vermieden werden und

•	 eine regelmäßige Reinigung und gegebe-
nenfalls eine Desin®zierung des Trans-
portraumes erfolgen.

Leicht verderbliche Rohsto�e, Zwischen- 
und Fertigprodukte (→ Abschnitt 1.3 und 
Tabelle 1) sind bei solchen Temperaturen 
zu transportieren, dass eine Vermehrung 
von Mikroorganismen möglichst verhindert 
wird (→ Abbildung 12). Dies kann entweder 
durch ausreichende Kühlung (→ Abschnitt 
1.4.3.3) oder durch Heißhaltung bei mehr 
als 65 °C für höchstens 3 Stunden (→ Ab-
schnitt 1.5.1.3) erreicht werden.

1.4.3 Lagerung und Bereitstellung von Lebensmitteln

Abbildung 14: So darf ein Transportfahrzeug für 
Lebensmittel nicht aussehen!

1.4.3.1  Schutz vor nachteiliger Beeinflussung

Lebensmittel dürfen keiner nachteiligen 
Beeinflussung durch Reinigungs- oder Des-
infektionsmittel oder durch andere Chemi-
kalien ausgesetzt sein. Lebensmittel dürfen 
deshalb nicht zusammen mit Reinigungs-
mitteln gelagert werden.

Die Lebensmittelkontaktmaterialien, wie 
z. B. Vorratsbehälter, Transportbehälter, 
Schneidbretter, Suppenkellen, Folienzu-
schnitte, Folienbeutel, Einwegtrinkbecher, 
Einwegteller, Einwegbesteck etc., müssen 
für den Lebensmittelkontakt geeignet sein. 
So zeigt z. B. das Symbol mit Glas und Ga-
bel an, dass die Materialien für den Kontakt 
mit Lebensmitteln geeignet sind.

 
Vor dem Reinigen von Ver-
kaufstheken und deren Glas-
scheiben müssen die dort 
gelagerten Lebensmittel aus 

dem Reinigungsbereich entfernt oder auf 
andere Weise geschützt werden.

Aus Sicherheitsgründen dürfen 
Reinigungsmittel niemals in 
Lebensmittel- oder Getränkebehält-
nisse umgefüllt werden und müs-
sen immer deutlich – entsprechend 
der Originalverpackung – gekenn-
zeichnet sein.

!
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Auch Staub, Schmutz, Witterungseinflüs-
se, Gerüche, Schädlinge, andere Lebens-
mittel und Abfälle können eine nachteilige 
Beeinflussung bewirken. Bei der Lagerung 
ist eine gegenseitige, nachteilige Beeinflus-
sung von o�enen und verpackten Lebens-
mitteln zu vermeiden. 

Dabei sollte darauf geachtet werden, dass 
die zuerst in die Lagerung gelangenden Le-
bensmittel auch möglichst zuerst verarbei-
tet werden („®rst-in-®rst-out“).

•	Um die Vermehrung von Keimen ein-
zuschränken, darf bei leicht verderbli-
chen Lebensmitteln die Kühlkette bis 
zur Be- und Verarbeitung der Produkte 
bzw. bis zur Abgabe an den Kunden 
nicht unterbrochen werden. Sofern eine 
nachteilige Beeinflussung der Lebens-
mittel vermieden wird, darf zur Be- und 
Verarbeitung kurzfristig von den vorge-
schriebenen Temperaturen abgewichen 
werden, z. B. für das Verarbeiten oder 
Garen. Leicht verderbliche Lebensmit-
tel müssen danach möglichst schnell 
heruntergekühlt werden, wenn sie nicht 
sofort verzehrt oder bis zum baldigen 
Verzehr heiß gehalten werden (→ Ab-
schnitt 1.5.1.3). 

•	 Der Kühlraum muss ausreichend be-
messen sein, um zu vermeiden, dass 
kühlbedür�ige Lebensmittel wegen 
Platzmangel außerhalb gelagert wer-
den. Bei Überfüllung des Kühlraums 
kann die Lu�zirkulation zu sehr einge-
schränkt sein und – insbesondere in 
der heißen Jahreszeit – die Kälteleis-
tung nicht ausreichen.

Abbildung 15: Mobile Kühlzelle mit Vorraum Abbildung 16: Im Kühlschrank können Lebensmittel z. B. auf diese Weise getrennt gelagert werden.

1.4.3.2  Kühlung leicht verderblicher 
Lebensmittel

Leicht verderbliche Lebensmittel müssen 
gekühlt bzw. tiefgekühlt gelagert werden 
(→ Herstellerangaben bzw. Abschnitt 
1.4.3.3, Tabelle 1). Die Kühl- und Gefrier-
einrichtungen müssen mit Kontrollvorrich-
tungen (Thermometer) ausgestattet sein. 
Bei der Lagerung kühlbedür�iger Lebens-
mittel sind folgende Vorsichtsmaßnah-
men zu beachten: 
•	 Leicht verderbliche Lebensmittel sind 

gemäß den Angaben auf ihrem Etikett 
gekühlt zu lagern. Auch selbst herge-
stellte, leicht verderbliche Produkte 
müssen zur Lagerung so gekennzeich-
net werden, dass eine zu lange Lage-
rung erkennbar ist. Bezüglich der be-
sonderen Regelungen bei Fleischzube-
reitungen (z. B. Hackfleischprodukten) 
→ Abschnitt 1.5.2.4.

•	 Können sich unterschiedliche Produkte 
gegenseitig nachteilig beeinflussen, so 
sind sie getrennt voneinander zu lagern. 
Solche Einflüsse können Gerüche, Ver-
schmutzungen oder mikrobiologische 
Beeinflussungen sein. Vorteilha� sind 
getrennte Kühlräume. Als Trennung kön-
nen jedoch auch saubere, unbeschädig-
te, gegebenenfalls wiederverschließ- 
bare Verpackungen oder Behälter in  
Frage kommen.
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1.4.3.3 Kühltemperaturen für leicht und sehr leicht verderbliche Lebensmittel 1.5 Be- und Verarbeitung von Lebensmitteln 

1.5.1.2 Frittieren 

Frittierfette verderben durch zu lange Ver-
wendungsdauer oder zu hohe Temperatu-
ren. Außerdem besteht eine hohe Brand-
gefahr bei Verwendung von überaltertem 
Frittierfett. In verdorbenem Fett frittierte Le-
bensmittel sind für den Verzehr ungeeignet. 
Das Frittierfett ist vor dem Gebrauch auf Ver-
dorbenheitsmerkmale (z. B. Dunkelfärbung, 
unangenehmer Geruch und Geschmack) zu 
kontrollieren. Als Faustregel für den Einsatz 
von Frittierfett gilt:
•	 Verwendungsdauer in Abhängigkeit von 

Frittiergut und Menge maximal 20 Be-
triebsstunden. Danach sollte das ge-
samte Fett gegen frisches ausgetauscht 
werden. Ein nur teilweiser Fettaustausch 
ist nicht nur unwirtscha�lich, sondern 
das frische zugesetzte Fett verdirbt auch 
schneller, da beim Frittieren komplexe 
physikalische Vorgänge und chemische 
Reaktionen statt®nden, die durch die 
Temperatur und auch durch die Wechsel-
wirkung von Frittieröl/-fett, dem Frittier-
gut und dem Lu�sauersto� beeinflusst 
werden. Im Rahmen der betrieblichen 
Eigenkontrollpflicht kann der Einsatz 
von Frittierölmessgeräten sichere Aus-
kun� geben über den Zeitpunkt des Fett-
wechsels. Das regelmäßige Filtern des 
gebrauchten Frittieröles kann positiven 
Einfluss auf die Qualität des Frittierfettes 
haben und den Frittierfettwechsel verzö-
gern. 

Lebensmittelprodukt Höchsttemperatur °C

Butter +10

Käse und Käsezubereitungen +10

Frischmilch +8

Andere Milcherzeugnisse, kühlbedür�ig +10

Fleisch und Fleischerzeugnisse, frisch +7

Geflügelfleisch und Geflügelfleischerzeugnisse, frisch +4

Hackfleisch/Fleischzubereitungen, für die alsbaldige Be-  
und Verarbeitung zu Speisen,  
– aus Geflügelfleisch 
– aus sonstigem Fleisch

 
 

+4
+7

Fleischzubereitungen aus Nebenprodukten der Schlachtung, 
für die Be- und Verarbeitung zu Speisen

+4

Wild: Kleinwild 
 Großwild, Farmwild

+4 
+7

Innereien bzw. Nebenprodukte +3

Muscheln, lebend +10

Fischereierzeugnisse, frisch sowie  
Krebs- und Weichtiererzeugnisse, gekocht

annähernd Schmelzeis-
temperatur

Roheihaltige Lebensmittel (z. B. Frischeimayonnaise) +7

Eiprodukte, leicht verderblich  
(nicht vorbehandelt oder vorbehandelt)

+4

Andere, leichtverderbliche Lebensmittel, z. B. Backwaren mit 
nicht durcherhitzter Füllung, frische, zerkleinerte Salate, Fein-
kostsalate

+7

TieÄühlprodukte, Speiseeis in Fertigpackungen -18

Speiseeis zum Ausportionieren (siehe DIN 10518) -10

Tabelle 1: Lagertemperaturen6 für leicht verderbliche Lebensmittel.

6 Modi®ziert nach „Leitlinie für gute Verfahrenspraxis Temperaturanforderungen für bestimmte Lebensmittel tie-
rischen Ursprungs (www.bll.de) bzw. DIN 10508 (www.beuth.de). Die Temperaturvorgaben sind teilweise rechtlich 
vorgeschrieben.

6  Modi®ziert nach „Leitlinie für gute Verfahrenspraxis Temperaturanforderungen für bestimmte Lebensmittel 
tierischen Ursprungs“ (www.bll.de) bzw. DIN 10508 (www.beuth.de). Die Temperaturvorgaben sind teilweise 
rechtlich vorgeschrieben.

1.5.1 Durchgaren und Heißhalten von Lebensmitteln

1.5.1.1 Gartemperatur und Gardauer

Durch Erhitzen von Lebensmitteln kann die 
Keimvermehrung verhindert oder verlang-
samt werden. Eine sichere Abtötung aller 
Keime wie bei der Sterilisierung ist jedoch 
nur selten möglich, weil für die meisten  
Lebensmittel nur eine schonende Behand-
lung in Frage kommt. Bei Garprozessen  
(z. B. Kochen, Dünsten, Grillen) werden 
Krankheitskeime o� nicht vollständig ab-
getötet und deren weitere Vermehrung wird 
nur verzögert. Schonende Behandlungver-
fahren erfordern z. B. zusätzlich Kühllage-
rung, Salzen, Zuckern, Trocknen oder die 
Verwendung von Konservierungssto�en.

Die Wirksamkeit des Garprozesses hängt ei-
nerseits von der Gartemperatur, anderseits 
von deren Einwirkzeit ab, d. h. je niedriger 
die Temperatur ist, umso länger muss die 
Einwirkungsdauer gewählt werden, um den 
gleichen Abtötungse�ekt für Mikroorganis-
men zu erzielen. Für das Durchgaren ist  
z. B. eine Kerntemperatur von
•	 70 °C über eine Dauer von mindestens  

10 Minuten oder 
•	 80 °C über eine Dauer von mindestens  

3 Minuten
erforderlich. 

Kerntemperaturen im Lebensmittel unter 
ca. 65 °C sind in der Regel nicht ausrei-
chend wirksam. Abbildung 12 im Abschnitt 
1.3.1 zeigt den Einfluss der Temperatur auf 
die Vermehrung von (Krankheits-)Keimen.
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•	 Betriebstemperatur höchstens 175 °C (bei 
höheren Temperaturen können sich im 
Frittiergut vermehrt gesundheitsgefähr-
dende Sto� e bilden, das Fett beginnt zu 
rauchen und die Brandgefahr steigt). 

Zum Frittieren sollten nur handelsübliche, 
für den Verwendungszweck vorgesehene 
Fette verwendet werden. Gegebenenfalls 
ist vom Lieferanten die Eignung zu erfragen 
bzw. eine schri� liche Bestätigung anzufor-
dern.

Fritteusen und Fettbackgeräte müssen mit 
Regelthermostaten und davon unabhän-
gigen Temperaturbegrenzern ausgerüstet 
sein. Der Regelthermostat darf sich nur bis 
zu einer Temperatur von höchstens 200 °C 
einstellen lassen. Eine regelmäßige Über-
prüfung der tatsächlichen Fetttemperatur 
ist zu empfehlen. Besteht der Verdacht ei-
ner Funktionsstörung, darf das Gerät nicht 

mehr betrieben werden bis zur Überprüfung 
bzw. Reparatur durch einen Sachkundigen. 
Eine Prüfung der Fritteuse ist mindestens 
einmal jährlich von einem Sachkundigen 
vorzunehmen. 

Beim Kochen, Braten und Frittieren können 
Wrasen entstehen. Daher sollte der Lebens-
mittelunternehmer prüfen, ob zur Sicher-
stellung der Lebensmittelhygiene ggf. Lüf-
tungseinrichtungen zu installieren sind.

1.5.1.3 Heißhalten von Speisen 

Die Temperatur in den heiß zu haltenden 
Speisen darf nicht unter 65 °C sinken. Das 
Heißhalten von Speisen sollte auf höchs-
tens 3 Stunden begrenzt werden. Da Regel-
thermostate nicht die genaue Temperatur 
anzeigen, ist eine regelmäßige Tempera-
turkontrolle zu empfehlen. Das Wasserbad 

der Warmspeisenausgabe ist nur zum Heiß-
halten, nicht jedoch zum Erwärmen kalter 
Speisen wie z. B. Tomatensoße geeignet!

1.5.1.4  Austausch von Wechselbehäl-
tern in der Speisenausgabe

Bei der Bereitstellung von Suppen, Soßen, 
Eintöpfen oder ähnlichen Speisen in der 
Ausgabe sollen die gebrauchten Behälter 
jeweils gegen die Behälter mit neu bereitge-
stellten Speisen ausgetauscht werden. Ist 
aus technischen Gründen ein Umfüllen von 
bereitgestellten Speisen erforderlich, so ist 
grundsätzlich in die neuen Behältnisse um-
zufüllen, damit die bereits in der Ausgabe 
verwendeten gereinigt und gegebenenfalls 
desin® ziert werden können. Die Standzeit 
der auf diese Weise zusammengeführten 
Speisen soll insgesamt höchstens 3 Stun-
den betragen.

Abbildung 17: Fettbackgerät Abbildung 18: Heißhalten von Speisen in der Ausgabe

max. 
20 Std.

max. 
3 Std.

max. 
175 °C

min. 
65 °C
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1.5.2 Umgang mit besonderen Produktgruppen

1.5.2.1  Auftauen von tiefgekühlten 
Fleisch- und Fischerzeugnissen

Das Au� auen von gefrorenem oder tief-
gefrorenem Fleisch, Geflügelfleisch, Fisch 
sowie Zubereitungen oder Erzeugnissen 
daraus erfolgt im Kühlraum bzw. Kühl-
schrank in geeigneten Behältern oder spe-
ziellen Vorrichtungen, möglichst ohne mit 
ablaufender Au� auflüssigkeit in Kontakt zu 
bleiben. Es muss während des Au� auvor-
ganges verhindert werden, dass eine Ver-
schmutzung des o� en gelagerten Produk-
tes, aber auch anderer Lebensmittel und 
ein Auslaufen des Fleischsa� es in die Um-
gebung erfolgt (→ Abbildung 19).
 
Bestecke, Behälter und andere Arbeitsmit-
tel müssen nach Kontakt mit nicht durchge-
gartem Geflügelfleisch gründlich gereinigt 
und desin® ziert werden, ehe sie für andere 
Arbeiten verwendet werden. Dies kann z. B. 
in der Spülmaschine erfolgen.

1.5.2.2  Be- und Verarbeiten 
von Geflügel

Von noch nicht durchgegartem Geflügel-
fleisch kann eine besondere Gefährdung 
durch Krankheitskeime ausgehen. Deshalb 
ist bei der Be- und Verarbeitung von Ge-
flügel besondere Sorgfalt geboten. Beim 
Umgang mit Geflügelfleisch vor dem Gar-
prozess ist durch räumliche oder zeitliche 
Trennung von anderen Tätigkeiten sicher 
zu stellen, dass andere Lebensmittel nicht 
verunreinigt werden. Auch beim Entsorgen 
des Fleischsa� es, bei der Handhabung und 
Reinigung/Desinfektion der Arbeitsmittel 
dürfen andere Lebensmittel nicht nachteilig 
beeinflusst werden.

Geflügel muss vollständig durchgegart 
werden (auch im Bereich der Knochen, 
z. B. mindestens 10 Minuten bei 70 °C, 
→ Abschnitt 1.5.1.1), um auch möglicherwei-
se im Inneren vorhandene Krankheitskeime 
abzutöten.

1.5.2.3 Durchgaren von Fleisch

Vom Anbraten großer Fleischstücke und 
Durchgaren zu einem späteren Zeitpunkt ist 
dringend abzuraten. Der Durchgarungspro-
zess (→ Abschnitt 1.5.1.1) sollte nicht unter-
brochen werden.

Selbst frisch hergestellte Fleischzuberei-
tungen, wie z. B. Fleischspieße, sollen mög-
lichst bald, spätestens jedoch am folgen-
den Tag verbraucht sein.

Fleischspieße zur Herstellung von Döner 
Kebab oder ähnlichen Produkten werden 
nur an der Oberfläche ausreichend erhitzt. 
Deshalb sind die von einer Arbeitsschicht 
übrig bleibenden Reste zu entsorgen oder 
noch am gleichen Tag vollständig durchzu-
garen und kühl zu lagern. 

1.5.2.4  Be- und Verarbeitung von 
Hackfleisch

Dieser Abschnitt behandelt nur die Be- und 
Verarbeitung von Hackfleisch bzw. Hack-
fleischerzeugnissen, die in zubereitetem 
Zustand (z. B. in Imbissbetrieben) an den 
Endverbraucher abgegeben werden.

Der Ausdruck Hackfleisch bezeichnet ent-
beintes Fleisch, das durch Hacken/Faschie-
ren zerkleinert wurde und weniger als 1 % 
Salz enthält.

Zu den daraus zubereiteten Erzeugnissen 
zählen z. B. Hamburger, Frikadellen, Brat-
würste oder Mettbrötchen.

Abbildung 19: Zum Grillen vorbereitetes Geflügel wird auf Drehspießen im Kühlraum zwischengelagert, 
zur Aufnahme des Fleischsaftes dient die abnehmbare Bodenwanne mit verschließbarem Ablauf.

Abbildung 20: Bestimmen der Kerntemperatur in 
einem Braten

Abbildung 21: Nicht durchgegarte Reste von 
Döner-Kebab- bzw. Gyros-Spießen vom Vortag 
dürfen nicht mehr verwendet werden! Eine gute 
Planung ist deshalb notwendig.

max. 
1 Tag.
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Hackfleisch und Zubereitungen daraus stellen bis zum Durchgarungsprozess 
sehr emp�ndliche Lebensmittel dar, weil durch das Zerkleinern Mikroorganis-
men von der Oberfläche des Fleisches und von den Arbeitsmitteln in das Innere 
gebracht werden und sich dort unter günstigen Bedingungen sehr schnell mas-
senha� vermehren können. Die Lagerung und der Transport von Hackfleisch 
und Hackfleischprodukten muss in umhüllter Form oder mit einem anderweiti-
gen Schutz vor nachteiliger Beeinflussung erfolgen. Bei der Be- und Verarbei-
tung von Hackfleisch ist deshalb auf besondere Sauberkeit der Arbeitsflächen 
und Arbeitsmittel zu achten! Verwendete Zerkleinerungsvorrichtungen und 
sonstige Geräte müssen täglich mindestens mittags und abends, bei kontinu-
ierlicher Benutzung spätestens nach jeder Betriebszeit, gründlich gereinigt 
und ggf. desin�ziert werden. Zur Reinigung dieser Geräte muss heißes Wasser 
in Trinkwasserqualität verwendet werden. Nach Anwendung von Reinigungs- 
und Desinfektionsmitteln müssen die Geräte vor ihrer Wiederbenutzung sorg-
fältig mit Trinkwasser nachgespült werden. Zur Reinigung → Abschnitt 1.2.3.

!

•	 Hackfleisch7 und Erzeugnisse daraus soll-
ten nicht selbst hergestellt, sondern vom 
Fachbetrieb bezogen werden.

•	 Beim Transport darf die Kühlkette nicht 
unterbrochen werden (bezüglich der er-
forderlichen Temperaturen → Angaben 
des Herstellers bzw. Tabelle 1). 

•	 Bei nicht selbst hergestellten Erzeugnis-
sen, z. B. bei vorgebrühten Bratwürsten, 
gelten die Herstellerangaben bezüglich 
der Lagerdauer nur, wenn auch die ange-
gebene Temperatur eingehalten wird.

•	 Die Betriebsstätte muss so eingerichtet 
und ausgerüstet sein, dass eine sachge-
mäße Be- und Verarbeitung der Hackflei-
scherzeugnisse gewährleistet ist.

•	 Frisches Hackfleisch und Zubereitungen 
daraus dürfen in der ungeö�neten Ver-
packung gemäß den Angaben des Her-

7 

stellers höchstens bis zum angegebenen 
Verbrauchsdatum bei der vorgesehenen 
Temperatur gelagert werden. Wird die 
Verpackung geö�net, ist die Ware inner-
halb eines Arbeitstages zu verarbeiten. 
Danach müssen nicht verarbeitete Reste 
entsorgt werden, ebenso wie ungeö�nete 
Ware nach dem Verbrauchsdatum.

•	 Es wird empfohlen, tiefgefrorenes Hack-
fleisch, wie z. B. Hamburger, in gefrore-
nem Zustand zu verarbeiten. 

•	 Frische Hackfleischzubereitungen sollen 
möglichst bald nach der Bearbeitung an 
den Verbraucher abgegeben werden, z. B. 
rohes Mett am Tage der Herstellung. Aus 
Sicherheitsgründen wird empfohlen, auf 
die Abgabe roher Hackfleischzubereitun-
gen zu verzichten.

7  Die Einzelheiten der rechtlichen Anforderungen bezüglich Herstellung und Verkauf von Hackfleisch sind der Ver-
ordnung (EG) Nr. 853/2004 und der deutschen Tier-LMHV zu entnehmen. Die mikrobiologischen Kriterien gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 sind einzuhalten.

1.5.2.5  Umgang mit rohen Eiern und 
roheihaltigen Erzeugnissen

Rohe Eier können teilweise auf ihrer Scha-
le, aber auch im Eiweiß oder Eigelb Krank-
heitserreger (z. B. Salmonellen) enthalten, 
die nicht direkt erkennbar sind. Durch nicht 
sachgemäßen Umgang können sich diese 
Keime vermehren und dann eine ernste Ge-
sundheitsgefahr darstellen.

Durch zu lange Lagerung oder durch die 
Be- und Verarbeitung werden die natürli-
cherweise vorhandenen Schutzmechanis-
men der Eier gegenüber Keimen unwirksam. 
Deshalb ist ein sachgemäßer Umgang mit 
Eiern und roheihaltigen Erzeugnissen unbe-
dingt erforderlich.

Für die Lebensmittelherstellung ist aus Si-
cherheitsgründen pasteurisiertes Ei anstel-
le von Rohei zu empfehlen, insbesondere 
wenn das Erzeugnis nicht anschließend 
durchgegart wird. 

Bei Verwendung von rohen Eiern ist folgen-
des zu beachten:
•	 Beim Umgang mit rohen Eiern besteht 

grundsätzlich die Gefahr, Krankheitserre-
ger auf andere Lebensmittel zu übertragen. 

•	 Bei Kauf bzw. Lieferung roher Eier ist dar-
auf zu achten, dass keine Kotreste an den 
Schalen ha�en und dass die Verpackung 
sauber und trocken ist.

•	 Eier sollten getrennt von anderen Lebens-
mitteln gelagert werden. Ein Umpacken 
der Eier (möglichst außerhalb des Pro-
duktionsbereichs) in leicht reinigbare 
und desin®zierbare Behälter vermindert 
das Risiko, dass Krankheitserreger in den 
Produktionsbereich gelangen. 

•	 Eier sollten spätestens bis 10 Tage nach 
dem Legedatum verbraucht sein. Bei 
längerer Lagerdauer ist eine Kühlung zu 
empfehlen.

•	  Werden rohe Eier als solche in Verkehr 
gebracht, so müssen sie binnen 21 Tage 
nach dem Legen an den Verbraucher ab-
gegeben werden. Nach dem Ablauf die-
ser Frist dürfen rohe Eier nicht mehr an 
den Endverbraucher abgegeben werden, 
jedoch weiter verwendet (z. B. gekocht) 
werden.

•	 Arbeitsflächen, Gegenstände und Hände 
sind nach Berührung mit Eiern bzw. deren 
Verpackungsmaterial vor dem Kontakt mit 
anderen Lebensmitteln gründlich zu rei-
nigen und zu desin®zieren (→ Abschnitte 
1.2.3 und 1.8.1.2).

•	 Bei der Herstellung von Teigen mit Zu-
satz von Rohei, z. B. für Crêpes, Fettge-
bäck oder Wa�eln, ist zu beachten, dass 
der vorbereitete Teig bis zur Verwendung 
gekühlt wird. Ein bedarfsgemäßes Nach-
füllen von Teig darf nur in gründlich gerei-
nigte Behälter erfolgen.

Speisen, die nach Zusatz von Rohei 
nicht mehr durchgegart werden, stel-
len höchste Anforderungen an die 
Hygiene. Wegen ihres geringeren 
Hygienerisikos sind industriell herge-
stellte Erzeugnisse zu empfehlen.

!
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Werden Speisen produziert, die nach dem Zusatz von Rohei nicht mehr durchgegart 
werden, sind besondere Vorschri�en einzuhalten8, unter anderem:

8Weitere Vorschri�en zur Abgabe von roheihaltigen Erzeugnissen in Gaststätten und Einrichtungen zur Gemein-
scha�sverpflegung sind der Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung vom 8.
August 2007 in der jeweils geltenden Fassung, § 20a Besondere Anforderungen bei Abgabe roheihaltiger

8  Weitere Vorschri�en zur Abgabe von roheihaltigen Erzeugnissen in Gaststätten und Einrichtungen zur  
Gemeinscha�sverpflegung sind der Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung vom 8. August 2007 in  
der jeweils geltenden Fassung, § 20a Besondere Anforderungen bei Abgabe roheihaltiger Lebensmittel,  
(www.bundesrecht.juris.de) zu entnehmen.

1.5.2.6 Milch und Milchprodukte

Sofern Milchprodukte, z. B. Ka�eesahne, aus 
der Verkaufsverpackung umgefüllt werden, 
sind nur saubere, unbeschädigte Gefäße zu 
verwenden. Vor jeder erneuten Verwendung 
müssen sie gereinigt und gegebenenfalls 
desin®ziert werden, damit das frische Pro-
dukt nicht durch Reste und Verschmutzun-
gen verdorben wird. Sterilisierte (keimfrei 
gemachte) Milchprodukte müssen nach dem 
Ö�nen der Verpackung ebenso wie andere 
Milchprodukte gekühlt und bald verbraucht 
werden, ein Vermerk des Ö�nungsdatums 
auf der Verpackung ist zu empfehlen. Das 
angegebene Mindesthaltbarkeitsdatum gilt 
nur für die ungeö�nete Verpackung.

Hinweise zur Herstellung von Schlag-
sahne mit Sahneaufschlagmaschinen

Das Lebensmittel „Schlagsahne“ ist auf 
Grund seiner Struktur und Zusammenset-
zung (eiweißreich, fettreich) und Verderb-
nisanfälligkeit (Kühlpflicht) ein sogenann-
tes Risikolebensmittel. Der Umgang mit 
Schlagsahne erfordert daher ein hohes Maß 
an Hygiene (Sauberkeit, Kühlung, Eigen-
kontrolle). Einen besonderen Schwerpunkt 
bilden hier Reinigungs- und Desinfektions-
maßnahmen, um die Produkthygiene zu 
gewährleisten. 

Die Sahneaufschlagmaschinen sind gemäß 
den Angaben der Hersteller der Maschine 
regelmäßig zu reinigen und zu desin®zie-
ren. Für die Reinigungs- und Desinfektions-
mittel sind die Herstellerangaben zu beach-
ten.

Hinweise zur So£eisherstellung
Folgende Dinge sind zu beachten: 

Herstellung So£eisansatz:
•	 Herstellung nach Anleitung
•	 nur einwandfreie Ware verwenden  

(unversehrte Verpackung)
•	 frische Ware (Milch)
•	 Herstellung nur in/mit sauberen und  

desin®zierten Geräten, die nur für die  
Eisherstellung verwendet werden

•	 vor Ansatz Hände reinigen und des- 
in®zieren

Reifung So£eisansatz:
•	 Zeitvorgaben des Herstellers von So�eis-

pulver beachten und einhalten
•	 Reste sofort in Kühlung verbringen (Kühl-

temperaturen überprüfen)

Einfüllen in Eisfreezer:
•	 vollständige Entleerung am Tagesende
•	 tägliche Reinigung und Desinfektion des 

Freezers gemäß Anweisung des Geräte-
herstellers und unter Verwendung ge-
eigneter Reinigungs- und Desinfektions-
mittel (Konzentration, Einwirkzeiten und 
Wassertemperaturen beachten!) 
Hinweis: besonderes Augenmerk ist auf 
den an der Seite des Gerätes gelegenen 
Kontrollschacht (herausziehbare Au�ang-
schale) zu legen. Dort sollten nur wenige 
Tropfen Eisansatzflüssigkeit zu ®nden 
sein. Bei übermäßiger Flüssigkeitsan-

sammlung deutet dies auf undichte 
Hauptdichtungen zwischen Rührwerk und 
Motorenlager hin. Es besteht die Gefahr, 
dass technische Schmiersto�e aus dem 
Maschinenteil in den Eisbehälter fließen 
und das Speiseeis kontaminieren!

•	 regelmäßige Überprüfung der Dichtungen 
(Wartung) des Freezers (chlorhaltige Rei-
nigungs- und Desinfektionsmittel lösen 
die Weichmacher aus den Dichtungen, 
diese werden porös und spröde)

 
→  Abgabe an den Verbraucher nur zum unmittelbaren Verzehr an Ort und Stelle.

→  Sofern es sich um bestimmungsgemäß erwärmt zu verzehrende Lebensmittel  
(z. B. Rühr- oder Spiegelei) handelt, darf die Abgabe nicht später als zwei Stun-
den nach der Herstellung erfolgen.

→  Sofern es sich um bestimmungsgemäß kalt zu verzehrende Lebensmittel  
(z. B. Mousse, Tiramisu, Kaltpudding) handelt, müssen diese innerhalb von zwei 
Stunden nach der Herstellung auf eine Temperatur von höchstens 7 °C abge-
kühlt, bei dieser oder niedrigerer Temperatur gehalten werden und innerhalb 
von 24 Stunden nach Herstellung abgegeben werden.

→  Andernfalls müssen sie sofort nach der Herstellung tiefgefroren, bei dieser Tem-
peratur gehalten und innerhalb von 24 Stunden nach dem Au�auen abgegeben 
werden, wobei die Au�au- und Lagertemperatur von 7 °C nicht überschritten 
werden darf.

Abbildung 22: Kontrollschacht am  
Softeisautomaten
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1.5.2.7 Umgang mit Fruchtbowlen

Im Umgang mit selbst hergestellten Frucht-
bowlen sind besondere Anforderungen 
an die Hygiene zu beachten. Eine gründ-
liche Reinigung des Frischobstes unter 
fließendem Wasser ist wichtig. Die Reini-
gungsmöglichkeit muss zudem über einen 
Warmwasseranschluss für die Reinigung 
der Bowlegefäße verfügen. Die Reinigungs-
möglichkeit muss insgesamt der Größe des 
Bowlegefäßes angemessen sein.

Sofern Zitrusfrüchte mit Schalenbehand-
lungsmittel verarbeitet werden, sind diese 
vor der Verarbeitung (z. B. mit der Schale im 
Cocktail) gründlich unter fließendem war-
men Wasser zu reinigen.

1.5.2.8  Kennzeichnung von Allergenen 
und Zusatzstoffen

Die EU-Lebensmittel-Informationsverord-
nung Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 schreibt 

vor, dass die 14 wichtigsten Sto�e oder 
Erzeugnisse, die Allergien oder Unverträg-
lichkeiten auslösen können, im Zutaten-
verzeichnis aufgeführt und deutlich hervor-
gehoben werden müssen (z. B. durch Fett-
druck). Auch bei unverpackter Ware ist eine 
Information über Allergene verpflichtend 
(Lebensmittelinformations-Durchführungs-
verordnung [LMIDV]).

Die Informationspflicht gilt auch für Verar-
beitungsprodukte und für die bei der Pro-
duktion eingesetzten Hilfssto�e. 

Ausnahme: Sto�e, die durch die Verarbei-
tung oder den Herstellungsprozess ihr all-
ergenes Potenzial verlieren, müssen in der 
Regel nicht gekennzeichnet werden. Die 
Ausnahmen (z. B. Glucosesirup auf Weizen-
basis) sind in der EU-Verordnung genannt.

Diese Information kann in Deutschland 
schri�lich, elektronisch oder mündlich er-
folgen. Im Falle der mündlichen Information
muss eine schri�liche Dokumentation auf 

Nachfrage leicht zugänglich sein (z. B. als 
Kladde, Informationsblatt). In der Verkaufs-
stätte muss es einen deutlichen Hinweis an 
gut sichtbarer Stelle geben, wie Kunden die 
Allergeninformation erhalten.

Die 14 wichtigsten Zutaten oder Erzeugnisse, 
die Allergien oder Unverträglichkeiten auslö-
sen können, sind: Glutenhaltiges Getreide, 
namentlich zu nennen Weizen (wie Dinkel 
und Khorasan-Weizen), Roggen, Gerste,  
Hafer oder Hybridstämme, davon; Krebs-
tiere; Eier; Fische; Erdnüsse; Sojabohnen; 
Milch (einschließlich Laktose); Schalen-
früchte, namentlich zu nennen Mandeln,  
Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse,  
Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Maca-
damia- oder Queenslandnüsse; Sellerie; 
Senf; Sesamsamen; Schwefeldioxid und 
Sulphite (ab 10 mg/kg oder l); Lupinen; 
Weichtiere.

Lebensmittelzusatzsto�e dürfen nur ver-
wendet werden, wenn sie für das konkrete 
Lebensmittel zugelassen sind. Ihre Verwen-
dung muss grundsätzlich bei verpackten 
und lose angebotenen Lebensmitteln ge-
kennzeichnet werden (Zusatzsto�-Zulas-
sungsverordnung [ZZulV]).

Das Verkaufspersonal ist beim Verkauf von 
nicht verpackten Lebensmitteln (Lebensmit-
tel, die ohne Vorverpackung und Etikettie-
rung in den Verkehr gebracht werden) gem. § 9 
Zusatzsto�-Zulassungsverordnung (ZZulV) 
dazu verpflichtet, enthaltene Zusatzsto�e zu 
kennzeichnen. Hierbei stehen folgende Mög-
lichkeiten zur Auswahl: Lebensmittelzusatz-
sto�klassen gem. § 9 Absatz 1 ZZulV sind auf 
einem Schild an oder neben der Ware anzu-
geben. Alternativ sind alle verwendeten Zu-

satzsto�e in einem Katalog zu dokumentie-
ren. Im Falle der Variante 2 sind die Verbrau-
cher in geeigneter Weise auf diesen Katalog 
(z. B. Kundenhinweis) hinzuweisen.

Die Angaben sind gut sichtbar, in leicht lesba-
rer Schri� und unverwischbar anzugeben. Sie 
sind auf Speisekarten oder in Preisverzeich-
nissen oder, soweit keine solchen ausgelegt 
sind oder ausgehändigt werden, in einem 
sonstigen Aushang oder einer schri�lichen 
Mitteilung anzubringen. Bestimmte Lebens-
mittelzusatzsto�klassen müssen grundsätz-
lich auf einem Schild neben der Ware angege-
ben werden (z. B. „mit Konservierungssto�“, 
„mit Geschmacksverstärker“).

Der Warnhinweis „Kann Aktivität und Auf-
merksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.“ 
tri½ bei Azofarbsto�en (E 102 – Tartrazin,  
E 104 – Chinolingelb, E 110 – Gelborange S, 
E 122 – Azorubin , E 124 – Cochenillerot A 
und E 129 – Allurarot AC) zu, die sehr häu®g 
in der Zuckerglasur rot kandierter Äpfel und 
bei Slush-Eis zur Anwendung kommen.

Abbildung 23: Ungeeignete Spüle zur Reinigung der Bowlegefäße (zu klein) Abbildung 24: Selbst hergestellte Fruchtbowlen
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1.6 Getränkeschankanlagenhygiene

1.6.1 Allgemeine Anforderungen

Das Ziel der Hygienebemühungen bei Ge-
tränkeschankanlagen ist es, das Eindringen 
von z. B. Mikroorganismen und anderen 
Verunreinigungen auf ein Minimum zu be-
schränken und auf einem niedrigen Niveau 
zu halten. Getränkeschankanlagen müssen 
so betrieben werden, dass die mit der An-
lage in Berührung kommenden Getränke 
und Getränkegrundsto�e nicht nachteilig 
beeinflusst werden können. Reinigung und 
Desinfektion müssen durchgeführt werden, 
um Verschmutzungen zu entfernen und un-
erwünschte Mikroorganismen ausreichend 
abzutöten. 

Beim Umgang mit reizenden und 
ätzenden Reinigungs- und Desin-
fektionsmitteln muss persönliche 
Schutzausrüstung, z. B. Hand- und 
Augenschutz, getragen werden. 
Die Herstellerinformationen und 
Betriebsanweisungen sind zu 
beachten.

!

Für die Flächen mit Kontakt zu den Getränken 
(z. B. Leitungen) werden mechanische und 
chemische Reinigungsverfahren miteinander 
kombiniert.

Mechanische Hilfsmittel, wie beispielswei-
se Schwammkugeln, haben den Zweck, die 
Beläge abzulösen. Die Schwammkugeln 
müssen deutlich größer sein als der Leitungs-
querschnitt und werden mit Druck durch 
die Leitung gepresst. Sie dürfen nur einmal 
verwendet werden, da aus dem porösen 
Schwammmaterial Keime nicht entfernt wer-
den können und bei erneutem Gebrauch die 
Gefahr der Keimverschleppung besteht.

Bei der chemischen Reinigung werden meist 
kombinierte Reinigungs- und Desinfektions-
mittel verwendet. Der Vorteil dieser Mittel liegt 
insbesondere in ihrer keimtötenden Wirkung 
und der Eigenscha�, Schmutz auch in schwer 
zugänglichen Bereichen lösen zu können.

Haben sich Beläge gebildet, können diese 
meist nur mit zusätzlichen mechanischen 
Hilfsmitteln (Bürste oder Schwammkugeln) 
entfernt werden.

Die verwendeten Reinigungs- und Desin-
fektionsmittel dürfen die Oberflächen von 
Bauteilen und Leitungen nicht angreifen. 
Deshalb sind nur die von den Anlagenher-
stellern empfohlenen Mittel in der vorge-
schriebenen Temperatur, Konzentration 
und Einwirkzeit zu verwenden.

Vor der Erstinbetriebnahme einer Getränke-
schankanlage muss immer eine Grundreini-
gung (u. a. Reinigung der gesamten Schank-
anlage, des Thekenbereichs des Fasskühlers) 
durchgeführt werden. Es wird empfohlen, 
diese Grundreinigung in regelmäßigen Zeitab-
ständen, z. B. halbjährlich, zu wiederholen. 
Danach müssen Schankanlagen gemäß den 
Abschnitten 1.6.3 und 1.6.4 in regelmäßigen 
Abständen gereinigt und desin®ziert werden.Abbildung 25: Schankanlage für alkoholfreie Getränke mit Tropfmulde

Abbildung 26: Reinigungsgerät mit Schwammkugeln

1.6.2 Reinigungsverfahren
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Eine Reinigung ist grundsätzlich erforderlich

→  unmittelbar vor der ersten Inbetriebnahme  
(chemisch-mechanische Grundreinigung),

→  bei spezi�schem Bedarf (z. B. Wechsel der Getränkearten, vor Betriebsurlaub).

Danach ist eine Reinigung erforderlich, wenn folgende Indikatoren auf eine Ver-
schmutzung hindeuten:

→  Ablagerungen jeder Art,

→  untypische Gerüche, z. B. Essiggeruch an den Zapfarmaturen, Milchsäuregeruch 
am Zap©opf,

→  Bierschleimbildung an Zapfarmaturen und Zap©öpfen, 

→  geschmackliche Abweichungen bei den Getränken,

→  andere Au¢älligkeiten, z. B. Schimmelpilzwachstum auf Oberflächen, Eintrü-
bungen sonst klarer Getränke.

Erhöhter Reinigungsbedarf besteht erfahrungsgemäß bei folgenden Bedingungen:

→  geringer Getränkeausstoß,

→  hohe Anzahl an Einbauten (Schaumstopper, Pumpen etc.),

→  lange Leitungen,

→  hohe Umgebungstemperatur,

→  lange Schankpausen (z. B. mehrere Tage).

1.6.3 Reinigungsbedarf und -häufigkeit

Die regelmäßige Reinigung muss sich nach 
dem Zustand, der Art der Getränkeschank-
anlage, den ausgeschenkten Getränken 
bzw. Grundsto�en, wie auch nach dem Ge-
tränkeumsatz richten. Zur Festlegung der 
Reinigungsintervalle kann auch die folgen-
de Tabelle Hilfestellung geben:

Getränkegruppe Dauer bis zur nächsten
Reinigung/Desinfektion

Fruchtsa�, Fruchtnektar, Fruchtsa�getränke 1 Tag

alkoholfreies Bier 1 bis 7 Tage

Bier (aus Qualitätsgründen empfohlen) 7 Tage

Wein, weinhaltiges Heißgetränk  
(z. B. Glühwein), kohlensäurehaltiges,  
alkoholfreies Erfrischungsgetränk  
(z. B. Orangenlimonade, Colagetränke)

7 bis 14 Tage

Grundsto�, Spirituosen 30 bis 90 Tage

Wasser, Tafelwasseranlagen 90 bis 180 Tage

Tabelle 2: Empfohlene Reinigungsintervalle9

9 Die 

9  Die genannten Reinigungs-/Desinfektionsintervalle stellen Orientierungshilfen dar. Bei Mischgetränken richtet 
sich die Dauer nach der kürzesten Frist der Einzelkomponenten.

1.6.4 Reinigungsumfang und -häufigkeit 

Bei der Reinigung ist folgendes zu beachten:
•	 Zapfarmatur (Zapºahn) arbeitstäglich 

reinigen, am besten unmittelbar vor und 
nach dem Betrieb. 

•	 ZapÄopf bei jedem Wechsel des Behäl-
ters reinigen und ansonsten den zerleg-
ten ZapÄopf turnusmäßig mit der Lei-
tungsreinigung gemäß Tabelle 2.

•	 Nur Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel 
verwenden, die sich zur Entfernung der 
Verschmutzungen und Mikroorganismen 
in Schankanlagen eignen.

•	 Die Reinigungs- und Desinfektionsmittel 
in der empfohlenen Konzentration ver-
wenden. 

•	 Reinigungen der Schankanlage in einem 
Reinigungsnachweis dokumentieren.

Neben den Getränkeleitungen sind vor al-
lem Zapfarmaturen, ZapÄopf, Durchfluss-
mengenmesser, Magnetventile und andere 
Teile einer intensiven Reinigung zu unter-
ziehen.

Der ZapÄopf und die Zapfarmaturen sind 
zwei besonders gefährdete Stellen, an de-
nen durch den Lu�kontakt die größte Keim-
dichte herrscht. Von hier aus kann eine 
Infektion in die Leitung und damit auch in 
den Getränkebehälter gelangen und die Ge-
tränke verderben.
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•	 Für die Reinigung einer Schankanlage 
kann ein quali®ziertes gewerbliches 
Schankanlagenreinigungsunternehmen 
beau�ragt werden oder der Betreiber 
sowie ein hierfür quali®zierter Beschäf-
tigter reinigt die Getränkeschankanlage 
selbst. Das eingesetzte Reinigungssys-
tem sollte nach Wirksamkeit gewählt und 
gemäß Bedienungsanleitung betrieben 
werden, insbesondere was Reinigungs-
mittel und Kontaktzeit bei der chemi-
schen Reinigung betri½.

Tipps für die Reinigung:

→  Vor jeder Reinigung Hände waschen und desin�zieren.

→  Informationen der Reinigungs- und Desinfektionsmittelhersteller sowie Be-
triebsanweisung beachten.

→  Anlagen gegen irrtümliches Zapfen kennzeichnen, z. B. durch einen Warnhin-
weis am Zap°ahn.

→  Getränkereste sofort beseitigen.

→  Tägliche Reinigung der Zap°ähne außen und Auslau�ülle von innen sowie der 
Tropfschalen.

→  Regelmäßiges Zerlegen und Reinigen des Leitungsanschlussteiles (z. B. Zapf-
knopf, Steckverbindung), mindestens bei jeder Leitungsreinigung.

→  Nicht benutzte Leitungen in den Reinigungsprozess einbinden, trockenlegen, 
belü�en und vor Eindringen von Schädlingen schützen. Vor der Wiederinbetrieb-
nahme einer länger nicht benutzten Leitung ist grundsätzlich eine chemisch- 
mechanische Grundreinigung vorzusehen.

→  Zapfarmaturen nicht an der Auslau�ülle anfassen und nicht mit schmutzigem 
Reinigungstuch abwischen. Besser Einmaltücher verwenden.

→  Nach der Reinigung auf Reinigungsmittelfreiheit prüfen (→ Herstellerangaben).
Hygienetipps für die manuelle Gläserspülung:

→  Gläser nach dem Spülen lediglich auf sauberer Unterlage abtropfen lassen, 
nicht mit dem Geschirrtuch abtrocknen (Verunreinigungsgefahr!). 

→  Gläserspülgeräte sollten mindestens einmal täglich innen und außen gereinigt 
werden.

→  Gläserspülbürsten mindestens einmal täglich reinigen und stets in einem ein-
wandfreien Zustand halten (Achtung: bei abgenutzten Borsten ist kein Reini-
gungse¢ekt mehr vorhanden!).

Hinweise zur Reinigung geben die 
ASI 6.84 „Hygienischer Betrieb von 
Getränkeschankanlagen“10 oder die  
10

DIN 6650 „Getränkeschankanlagen – Teil 6:  
Anforderungen an Reinigung und Desinfek-
tion“.

10  Bezug bei BGN: www.bgn.de, E-mail: info@bgn.de, Fax: 0800 1977 5531 6722.

1.6.5  Schankgefäße und deren Reinigung

Es dürfen nur saubere, unbeschädigte 
Schankgefäße aus für Lebensmittel geeig-
netem Material verwendet werden.

Schankgefäße müssen grundsätzlich mit  
einem Füllstrich versehen sein (Ausnahme: 
z. B. bei der Getränkeabgabe in Kara�en 
oder Flaschen). 

Für Schankgefäße sollten nur handelsübli-
che, geschmacks- und geruchsneutrale Spül-
mittel in der angegebenen Konzentration, für 
Biergläser spezielle, nicht den Bierschaum 
zerstörende Spülmittel eingesetzt werden.

Schankgefäße sollten aus hygienischen 
Gründen nur unten und von außen ange-
fasst werden. 

Abbildung 27: Reinigung einer Zapfarmatur
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1.7 Trinkwasser und Abwasser

1.7.1 Anforderungen an die Trinkwasserversorgung

Die grundsätzlichen Anforderungen an 
Trinkwasser sind in der Trinkwasserverord-
nung geregelt. Bei dessen Einsatz in der  
Lebensmittelherstellung unterliegt Trink-
wasser jedoch auch dem Lebensmittel-
recht. Es wird allgemein akzeptiert, dass bis 
zur Zapfstelle im ortsveränderlichen Betrieb 

1.7.2 Anforderungen an Trinkwasserschläuche

die Trinkwasserverordnung anzuwenden 
ist. Das dort entnommene Trinkwasser und 
der weitere Umgang damit ist dann durch 
das Lebensmittelrecht geregelt. Die folgen-
den Abschnitte orientieren sich an dieser 
Übereinkun�. 

Ortsveränderliche Lebensmittelbetriebe 
werden in der Regel über Schlauchleitungen 
mit Trinkwasser versorgt. Damit die Wasser-
qualität der Trinkwasserverordnung ent-
spricht, werden an die Trinkwasserschläu-
che besondere Anforderungen gestellt. 
Schläuche, die mit den Prüfzeichen 
•	 „DVGW W 270“ und 
•	  „KTW Kat. A“
gekennzeichnet sind, gelten als geeignet für 
diesen Verwendungszweck. Es wird dringend 
empfohlen, neue Schläuche nur noch mit ent-
sprechender Kennzeichnung anzuscha�en.

Vor dem Jahre 2008 gekau�e Schläuche 
mit der Kennzeichnung KTW „C“ dürfen im 
Rahmen ihrer Lebensdauer weiter verwen-
det werden11. 

Beim Einsatz in ortsveränderlichen Be-
triebsstätten können Trinkwasserschläuche 
starken Beanspruchungen ausgesetzt sein, 
die deren Lebensdauer begrenzen. Ein wei-
terer Gebrauch ist z. B. ausgeschlossen bei 
folgenden Mängeln:
•	 mechanische Schäden (durch Überfah-

ren, Knicken, …),

•	 starke Versprödung oder Risse durch 
Sonnenstrahlung und Witterung,

•	 innere Beschädigung oder Versprödung 
durch Desinfektionsmittel,

•	 innere Verkeimung (Bio®lm), die durch 
Desinfektion nicht beseitigt werden 
kann.

Kann eine Wasserversorgung z. B. aus tech-
nischen oder witterungsbedingten Gründen 
nicht über Leitungen oder Schläuche erfol-
gen, sind geeignete Einzelversorgungsanla-
gen, z. B. saubere, verschließbare Behälter 
mit entsprechenden Armaturen einsetzbar.

1.7.3 Handhabung von Trinkwasserschläuchen

•	 Die Trinkwasserschläuche sind so zu 
kennzeichnen, dass sie nicht mit ande-
ren Schläuchen, z. B. Abwasserschläu-
chen verwechselt werden können. Sehr 
bewährt hat sich, unterschiedliche 
Schlauchfarben für Trinkwasser und Ab-
wasser zu verwenden. Ein im Inneren 
mit Abwasser in Berührung gekommener 
Schlauch ist für Trinkwasserzwecke nicht 
mehr verwendbar!

•	 Nach jedem erneuten Au»au der Be-
triebsstätte ist vor dem betriebsseitigen 
Anschluss eine gründliche Spülung des 
Schlauches erforderlich (Empfehlung:  
15 Minuten).

•	 Bei der Montage oder Demontage der 
Schlauchverbindungen ist darauf zu ach-
ten, dass die mit dem Wasser in Berüh-
rung kommenden Teile nicht verschmutzt 
werden, z. B. durch Aufsetzen von geeig-
neten Verschlusskappen.

•	 Vor jedem Neuanschluss müssen 
Schlauch, Anschlusssysteme, Dichtun-
gen und Armaturen auf Beschädigung und 
Verschmutzungen kontrolliert, gegebenen-
falls ausgetauscht oder gereinigt, desin®-
ziert und gründlich durchgespült werden. 

•	 Bezüglich der Reinigung und gegebenen-
falls der Desinfektion der Schläuche sind 
die Herstellerangaben zu beachten. Nach 
der Reinigung oder Desinfektion ist ein 
gründliches Durchspülen der Schläuche 
und Armaturen unbedingt erforderlich.

•	 Für den Transport und die Lagerung sind 
die Schläuche möglichst vollständig zu 
entleeren und zu verschließen.

11  Die betre�enden Prüfgrundsätze DVGW VP 549 (Schlauchmaterial) und DVGW VP 550 (Schlaucharmaturen) gelten 
ab Februar 2007.

Abbildung 28: Korrekte Kennzeichnung auf einem Trinkwasserschlauch für ortsveränderliche Betriebs-
stätten
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1.7.4 Reinigung/Desinfektion von Trinkwasserschläuchen

Falls Trinkwasserschläuche mit chemischen Mitteln zu reinigen oder zu desin® zieren sind, 
sollte dies nach den Anweisungen des Herstellers vorgenommen werden (sonst entfällt 
u. U. die Herstellergarantie).

Hinweise zum sicheren Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln:
Geeignete Persönliche Schutzausrüstungen (→ Herstellerangaben) müssen 
vom Unternehmer zur Verfügung gestellt und von den ausführenden Personen 
getragen werden. Die Beschä� igten müssen
–  vor Aufnahme der Tätigkeit und gegebenenfalls danach in regelmäßigen Ab-

ständen
– über die Gefahren im Umgang mit den Mitteln, 
– über die erforderlichen Schutzmaßnahmen und
– in der Handhabung der Schutzausrüstung
unterwiesen werden.

!

1.7.5 Anforderungen an die Abwasserentsorgung

Bei der Abwasserableitung sind die örtli-
chen Vorschri� en zu beachten.
 
•	 Es ist sicherzustellen, dass Abwasser-

schläuche nicht mit Trinkwasserschläu-
chen verwechselt werden, z. B. durch 
unterschiedliche Schlauchfarben.

•	 Es ist sicherzustellen, dass kein Kurz-
schluss zwischen Abwasserschläuchen 

und Trinkwasserschläuchen entstehen 
kann.

•	 Bei Abbau und Transport sind Verschmut-
zungen durch auslaufendes Abwasser 
zu verhindern, z. B. durch möglichst 
vollständige Entleerung und Aufsetzen 
von dichten Verschlusskappen auf die 
Schlauchenden.

1.8 Persönliche Hygiene 

Lebensmittel dürfen durch den Kontakt mit 
den Händen während der Be- und Verarbei-
tung nicht nachteilig beeinflusst werden. 
Deshalb ist beim Umgang mit Lebensmit-
teln besonderer Wert auf die nachfolgend 
beschriebenen Regeln zur Händehygiene 
zu legen.

1.8.1.1  Hand- und Armschmuck, 
Nagellack

Um eine nachteilige Beeinflussung der 
Lebensmittel zu vermeiden, dürfen beim 
Umgang mit o�enen Lebensmitteln Nagel-
lack und künstliche Fingernägel nicht 
verwendet werden. Sofern mit o�enen 
Lebensmitteln umgegangen wird, sollen 
generell weder Armbanduhren noch 
Schmuck (Hand-, Ohrschmuck oder Pier-
cing) getragen werden.

1.8.1.2  Händereinigung und 
Händedesinfektion

Bei manuellen Tätigkeiten mit Lebensmit-
teln besteht die Gefahr, dass unerwünschte 
Keime von den Händen auf bzw. in das Le-
bensmittel gelangen. Deshalb müssen die 
Hände gründlich gereinigt werden, z. B.
•	  vor Beginn der Tätigkeiten,
•	  nach Toilettenbenutzung, 
•	  nach Arbeitsunterbrechungen 

(z. B. Rauchpause),
•	  nach Naseputzen, Niesen oder Husten in 

die Hände,
•	 nach Reinigungsarbeiten,
•	 nach Berühren verschmutzter Gegenstände 

oder Lebensmittel.

Nach der Reinigung sollten die Hände des-
in® ziert werden, wenn über sie Krankheits-
erreger auf/in das Lebensmittel gelangen 

Persönliche Hygiene 

Abbildung 29: Eine ausreichende Reinigung des Schmucks wie auch der Hände ist nicht möglich. 
Nagellack kann absplittern und Verschmutzungen sind schwerer erkennbar.

1.8.1 Händehygiene
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können. Die Erreger können bis zum Verzehr 
durch den Endverbraucher zu einer Gesund-
heitsgefahr werden. Eine Händedesinfek-
tion ist grundsätzlich zu empfehlen, z. B. 
nach der Toilettenbenutzung. 

Rohe Eier, rohes Fleisch und Geflügel-
fleisch, Schaleneier oder landwirtscha�li-
che Erzeugnisse können Krankheitskeime 
enthalten. Deshalb sind bei Tätigkeiten mit 
diesen emp®ndlichen Lebensmitteln be-
sondere Maßnahmen notwendig, um eine 
Übertragung der Keime auf andere Lebens-
mittel zu vermeiden. Dazu ist gegebenen-
falls eine Desinfektion der Hände, der Ar-
beitsmittel und der Oberflächen sofort nach 
diesen Tätigkeiten erforderlich.

Es sind nur Händereinigungs- und Hände-
desinfektionsmittel zu verwenden, die für 
den Lebensmittelbereich geeignet sind. Die 
Gebrauchsanweisung des Herstellers ist zu 
beachten. Insbesondere muss bei der Des-
infektion die Einwirkzeit des Mittels einge-
halten werden. 

Kombinationspräparate (kombinierte Rei-
nigungs- und Desinfektionsmittel) sind für 
viele Anwendungsbereiche nicht empfeh-
lenswert, da o� die Händereinigung allein 
schon ausreicht und dabei die für eine Des-
infektionswirkung erforderliche Einwirkzeit 
meistens nicht eingehalten wird.

Zur Reinigung und Desinfektion von Arbeits-
mitteln → Abschnitt 1.2.3.

Häu�ges Reinigen oder Desin�zieren belastet die Haut. Sowohl die Reinigung 
wie auch die Desinfektion der Hände sollten nur dann erfolgen, wenn dies 
notwendig ist. Die Hinweise des Herstellers zu Hautschutz und Hautpflege 
sind zu beachten, geeigneter Hautschutz ist zur Verfügung zu stellen und zu 
verwenden.

!
1.8.2 Hygienekleidung

Beim Umgang mit Lebensmitteln muss ge- 
eignete Hygienekleidung, gegebenenfalls 
Schutzbekleidung getragen werden, die 
ausschließlich für diese Arbeiten verwen- 
det wird. Diese Bekleidung sollte koch-/
bügelfest sein und im Produktionsbereich 
ohne Außentaschen (Gegenstände können 
unbemerkt ins Lebensmittel gelangen!). 
Hygienekleidung muss sauber sein und 
regelmäßig bzw. bei Verschmutzung ge-
wechselt werden.

Die Au»ewahrung der Hygienekleidung 
muss getrennt von der Privatkleidung erfol-
gen (Schwarz-Weiß-Prinzip), da über Privat-
kleidung Mikroorganismen eingetragen 
werden können. 

Eine geeignete Kop»edeckung ist zu tra-
gen, wenn Lebensmittel durch Haare oder 
Hautschuppen verunreinigt werden kön-
nen.

1.8.3 Verhalten am Arbeitsplatz

Lebensmittel müssen grundsätzlich so be-
handelt werden, dass sie nicht nachteilig 
beeinflusst werden und dass sie nicht zu ei-
ner gesundheitlichen Beeinträchtigung des 
Verbrauchers führen können. Wer mit Le-
bensmitteln umgeht, muss deshalb in be-
sonderem Maße sorgfältig arbeiten und die 
allgemeinen Hygieneregeln beachten.

Grundlegende Hygieneregeln:
•	 Niemals auf Lebensmittel niesen oder 

husten. 
•	 Am Arbeitsplatz keine Mahlzeiten und 

Getränke einnehmen. 

•	 Rauchen in Bereichen, in denen mit Le-
bensmitteln umgegangen wird, ist ver-
boten. 

•	 Abwischen der Hände an der Arbeitsbe-
kleidung ist zu vermeiden, da sonst die 
Gefahr einer massenha�en Vermehrung 
von Keimen auf der augenscheinlich 
noch sauberen Bekleidung groß ist. 

•	 Lebensmittel nur mit ausreichend saube-
ren, gegebenenfalls desin®zierten Hän-
den berühren. Nicht erforderlichen Haut-
kontakt mit dem Lebensmittel vermeiden.

1.8.4 Kleine Verletzungen

Kleine Wunden oder Schnittverletzungen 
müssen sofort gereinigt, desin®ziert und 
mit geeignetem Verbandmaterial versorgt 
werden. Verschmutzte Verbände sind zu 
wechseln. Tiefere Verletzungen muss ein 
Arzt behandeln.

Es wird empfohlen, für kleine Verletzungen 
au�ällig farbiges Pflastermaterial (im Handel 
erhältlich) zu verwenden. Sofern das Pflas-
ter- oder Verbandmaterial wasserdurchlässig 
ist, müssen wasserdichte Handschuhe bzw. 
Fingerlinge verwendet werden.

Ein angemessener Verbandskasten,  
z. B. gemäß DIN 13 169 bzw. 13 157, 
ist bereitzuhalten. Das Material ist 
gemäß dem Verbrauch zu ergänzen 
bzw. bei Ablauf des Verbrauchs- 
datums auszutauschen.

!

Abbildung 30: Wasserdichter Fingerling für kleine 
Schnittverletzungen.
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1.9 Fachliche Ausbildung und Kenntnisse

1.9.1 Informationspflicht des Unternehmers/Betriebsleiters

Unternehmer bzw. Betriebsleiter müssen 
ausreichend fachliche Kenntnisse und Er-
fahrungen besitzen, um ein sicheres und 
hygienisches Herstellen von Lebensmitteln 
gewährleisten zu können. Darüber hinaus 

müssen sie sich laufend über den allge-
mein anerkannten Stand der Technik und 
die Regeln der Guten Herstellungspraxis 
informieren. 

12 Rechtstext und genaue Bezeichnung der Sachgebiete → LMHV § 4 und Anlage 1

der Behörde auf Verlangen nachgewiesen 
werden!

Eine Dokumentation der Schulungs- und 
Unterweisungsmaßnahmen ist als Nachweis 
zu empfehlen (Beispiel für Formblatt →  
Abbildung 47 oder Abbildung 48).

Für die Personalschulung kann die vorlie-
gende Leitlinie als Grundlage eingesetzt 
werden, als Checkliste für die Schulung in 
Lebensmittelhygiene kann darüber hinaus 
auch die DIN 10 514 hilfreich sein.

Nach dem Infektionsschutzgesetz sind Be-
lehrungen der Mitarbeiter alle zwei Jahre 
(→ Abschnitt 1.9.3) vorgeschrieben. Diese 
können gegebenenfalls zusammen mit der 
Hygieneunterweisung nach nach § 4 Ab-
satz 1 LMHV und nach VO (EG) Nr. 852/2004 
Anhang II Kap. XII durchgeführt werden. In 
diesem Fall sind beide Themenbereiche zu 
dokumentieren (→ Abbildung 49 und Abbil-
dung 47 oder Abbildung 48).

1.9.2  Lebensmittelhygienische Kenntnisse der Mitarbeiter

Der Unternehmer ist dafür verantwortlich, 
dass leicht verderbliche Lebensmittel nur 
von Personen be- und verarbeitet werden, 
die ihrer Tätigkeit entsprechend in Fragen 
der Lebensmittelhygiene geschult wurden 
und über ausreichende Fachkenntnisse be-
züglich folgender Sachgebiete verfügen12:
•	 Eigenscha�en und Zusammensetzung 

des jeweiligen Lebensmittels,
•	 Hygienische Behandlung, Be- und Verar-

beitung des Lebensmittels,
•	 Lebensmittelrecht,
•	 Warenkontrolle, Haltbarkeitsprüfung und 

Kennzeichnung,
•	 Betriebliche Eigenkontrollen,
•	 Warenrückverfolgbarkeit,
•	 Kühlung und Lagerung des jeweiligen  

Lebensmittels,
•	  Vermeidung von und Umgang mit Abfällen,
•	  Reinigung und Desinfektion.

Ausreichende Kenntnisse dürfen vermutet 
werden bei Personen, die eine – der Tätig-
keit entsprechende – Berufsausbildung 
abgeschlossen haben. Der Abschluss muss 

1.9.3 Anforderungen gemäß Infektionsschutzgesetz 

An Personen, die mit Lebensmitteln umge-
hen, werden besondere Anforderungen ge-
stellt, um eine Übertragung von Krankheits-
keimen über die Lebensmittel auf andere 
Menschen zu verhindern. Dies soll durch 
das am 01.01.2001 in Kra� getretene Infekti-
onsschutzgesetz (IfSG) erreicht werden. Für 
die Gastronomie und andere Lebensmittel-
betriebe sind § 42 „Tätigkeits- und Beschäf-
tigungsverbote“ und § 43 „Belehrung, Be-
scheinigung“ wichtig13. Das Gesetz verlangt 
verantwortliches Handeln des Arbeitgebers 
und seiner Beschä�igten. Dies ist wirksa-
mer als sich auf immer nur lückenha� mög-
liche Kontrollen zu verlassen.

Der Personenkreis, der vom IfSG betro�en 
ist, wurde gegenüber dem vorher geltenden 
Bundesseuchengesetz erheblich ausgewei-
tet. Es sind jetzt praktisch alle, die mit Le-
bensmitteln außerhalb des häuslichen Be-
reiches zu tun haben (auch Aushilfen!) und 
im Gegensatz zur früheren Regelung auch 
außerhalb des gewerblichen Bereiches 
(Straßen-, Vereinsfeste, Kindergartenfeste, 
Besenwirtscha�en, etc.) einbezogen.

Gemäß § 42 des IfSG dürfen Personen, die
1. an Typhus abdominalis, Paratyphus, Cho-

lera, Shigellenruhr, Salmonellose, einer 
anderen infektiösen Gastroenteritis oder 
Virushepatitis A oder E erkrankt sind oder 
bei denen der Verdacht auf diese Erkran-
kungen besteht,

2. an in®zierten Wunden oder an Haut-
krankheiten erkrankt sind, bei denen die 
Möglichkeit besteht, dass deren Kran-

13

keitserreger über Lebensmittel übertra-
gen werden können,

3. die Krankheitserreger Shigellen, Salmo-
nellen, enterohämorrhagische Escherichia 
coli oder Choleravibrionen ausscheiden,

nicht tätig sein oder beschä£igt werden, 
wenn sie beim Herstellen, Behandeln oder 
Inverkehrbringen mit folgenden Lebensmit-
teln (leicht verderblich oder sonst proble-
matisch) direkt (z. B. über die Hände)  
oder indirekt (z. B. über Besteck, Geschirr, 
Arbeitsmaterialien) in Berührung kommen:
•	 Fleisch, Geflügelfleisch und Erzeugnisse 

daraus,
•	  Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis,
•	  Fische, Krebse, Weichtiere und Erzeugnis-

se daraus,
•	  Eiprodukte,
•	  Säuglings-, Kleinkindernahrung,
•	  Speiseeis, Speiseeishalberzeugnisse,
•	  Backwaren mit nicht durchgebackener/

durcherhitzter Füllung oder Auflage,
•	  Feinkost-, Rohkost-, Karto�elsalate, Mari-

naden, Mayonnaisen, emulgierte Saucen, 
Nahrungshefen,

•	  Sprossen und Keimlinge zum Rohverzehr 
sowie Samen zur Herstellung von Spros-
sen und Keimlingen zum Rohverzehr

oder wenn sie
•	  als Mitarbeiter, Arbeitgeber, Selbstän-

diger in Küchen oder Einrichtungen zur 
Gemeinscha£sverpflegung arbeiten bzw.

•	  bei diesen Tätigkeiten mit Bedarfsge-
genständen (Besteck, Geschirr, andere 
Arbeitsgeräte) so in Berührung kommen, 

13  Rechtstext des IfSG §§ 42 und 43 → Abschnitt 3.3
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dass eine Übertragung von Krankheitser-
regern auf Lebensmittel möglich ist (z. B. 
Spülpersonal auf der „reinen Seite“).

Gemäß § 43 des IfSG müssen alle Perso-
nen, die in oben aufgeführten Lebensmit-
telbereichen gewerblich tätig werden,
•	 vor erstmaliger Aufnahme der Tätigkeit 

durch das Gesundheitsamt oder einen 
vom Gesundheitsamt beau�ragten Arzt 
belehrt werden und

•	  darüber eine Bescheinigung14 vorweisen. 
Die Belehrung darf nicht älter als drei 
Monate sein und muss dem Arbeitgeber 
spätestens bei erstmaliger Aufnahme der 
Tätigkeit vorliegen.

Darüber hinaus muss der Arbeitgeber
•	  diese Belehrung für die Mitarbeiter in 

regelmäßigen Abständen wiederholen, 
spätestens aber alle zwei Jahre.

•	  Die Teilnahme an der Belehrung ist zu  
dokumentieren (→ Abbildung 49), die 
Dokumentation der letzten Belehrung ist 
an der Arbeitsstelle verfügbar zu halten 
und der zuständigen Behörde auf Verlan-
gen vorzulegen.

14 Gü

Über welche Inhalte ist zu belehren15?
•	 Kenntnis von dem Tätigkeitsverbot.
•	  Kenntnis von der Verpflichtung, dass die 

Beschä�igten ihrem Arbeitgeber unver-
züglich Mitteilung machen müssen, so-
bald ihnen Anzeichen der genannten 
Krankheiten oder eine Ausscheidung der 
genannten Krankheitserreger bekannt 
werden.

Was müssen Arbeitgeber und Beschä£igte 
beachten?
Werden dem Arbeitgeber Erkrankung, Ver-
dacht auf Erkrankung oder Ausscheidertum 
mitgeteilt oder hat er selbst einen entspre-
chenden Verdacht, muss er unverzüglich 
Maßnahmen zur Verhinderung einer Weiter-
verbreitung der Krankheiterreger tre�en  
(z. B. Herausnahme der Mitarbeiter aus 
dem gefährdeten Bereich, Hygienemaßnah-
men).

Verstöße gegen das IfSG sind für Arbeitge-
ber und Mitarbeiter mit Geld- und Freiheits-
strafen bedroht, darüber hinaus ist evtl. 
Schadenersatz und Schmerzensgeld an 
Geschädigte zu leisten.

14   Gültige Gesundheitszeugnisse (Unbedenklichkeitsbescheinigungen) nach dem früheren Bundesseuchengesetz 
werden anstelle der Erstbelehrung anerkannt, eine Bescheinigung des Gesundheitsamtes ist dann nicht erfor-
derlich.

15  Ausführliche Infos sind in der ASI 11.2 „Infektionsschutzgesetz (IfSG) – Umsetzung im Lebensmittelbereich“ 
der Berufsgenossenscha� Nahrungsmittel und Gastgewerbe unter http://vorschri�en.portal.bgn.de oder beim 
Robert-Koch-Institut unter http://www.rki.de zu erhalten. Das Robert-Koch-Institut stellt  Belehrungsbögen in 
mehreren Sprachen  (deutsch, arabisch, englisch, französisch, polnisch, russisch, spanisch und türkisch) als 
Download zur Verfügung. 

Wie erkennt man bei sich oder anderen die 
genannten Krankheiten?
Wenn als Symptome
•	 Übelkeit, Erbrechen, Durchfall (mehr als  

2-mal flüssiger Stuhlgang/Tag), milchig-
weißer Durchfall,

•	  Fieber über 38 ° C, Fieber mit schweren 
Kopf-, Bauch- oder Gelenkschmerzen,

•	  Gelbfärbung der Haut, des Augenweiß 
oder

•	  Eiternde Hautwunden und Hauterkran-
kungen

beobachtet werden, muss unverzüglich 
der Hausarzt aufgesucht werden. Wichtig 
ist, dem Arzt mitzuteilen, dass in einem 
Lebensmittelbereich gearbeitet wird! Dem 
Arbeitgeber oder Vorgesetzten muss Mittei-
lung gemacht werden.

Hinweis für Unternehmer/ 
Betriebsleiter:
Auch Sie selbst müssen sich vor 
Aufnahme Ihrer Tätigkeit in den 
oben geschilderten Lebensmittel-
bereichen beim Gesundheitsamt 
belehren lassen und eine Erklärung 
abgeben, dass Ihnen keine Tatsa-
chen bekannt sind, die das oben 
geschilderte Tätigkeitsverbot für 
Sie begründen würden. Sie müs-
sen Kenntnis über das IfSG haben 
(gehört zu den allgemeinen Pflich-
ten jeden Unternehmers), brau-
chen sich aber nicht selbst förm-
lich zu belehren.

!

Handlungsschema für den Arbeitgeber:

1.  Beschä�igungs-/Tätigkeitsverbot beach-
ten!

2.  Neu im Lebensmittelbereich Tätige ohne 
gültige Bescheinigung/Gesundheitszeug-
nis: Vor Beginn der Tätigkeit im zuständi-
gen Gesundheitsamt an einer Belehrung 
teilnehmen, Bescheinigung gehört in die 
Unterlagen des Arbeitgebers.

3.  Während der Tätigkeit: Bei gegebenem 
Anlass (Erkrankung, Arbeitsplatzwech-
sel) spätestens aber alle zwei Jahre Be-
lehrung über Tätigkeitsverbot und Mittei-
lungspflicht durch den Unternehmer. Die 
Belehrung muss schri�lich dokumentiert 
werden (Vordruck → Abbildung 49).

Informationen zu den unter das ge-
setzliche Tätigkeitsverbot fallenden 
Krankheiten:

Typhus abdominalis, Paratyphus: Die Sal-
monellen als Erreger werden durch den 
Mund mit Speisen und Getränken aufge-
nommen. Die Symptome sind hohes Fieber, 
das bis zu Wochen anhalten kann. Bauch-, 
Kopf- und Gliederschmerzen. Zunächst o� 
Verstopfung, später Durchfälle. 

Cholera: Die Cholerabakterien verbreiten 
sich über Wasser und Lebensmittel, auch 
direkt von Mensch zu Mensch. Die Sym-
ptome sind Erbrechen, Bauchschmerzen 
und milchig-weißer Durchfall. Dabei ist der 
Flüssigkeitsverlust groß, sodass der Körper 
austrocknet.
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Shigellose (Bakterien-Ruhr): Übertragung 
von Mensch zu Mensch durch Lebensmit-
tel und Wasser. Wenige Bakterien genügen 
um die Krankheit auszulösen. Die Sympto-
me sind hohes Fieber, krampfartige Bauch-
schmerzen sowie wässrige Durchfälle, die 
typischerweise blutig werden. In Deutsch-
land verbreitet.

Salmonellose: Zahlreiche Salmonellen-
Bakterien-Arten, die in Deutschland sehr 
verbreitet sind. Häufung des Au�retens in 
der warmen Jahreszeit. Hauptquelle der 
Infektion sind Nahrungsmittel von in®zier-
ten Tieren (Eier, Geflügel, Milch, Fleisch). 
Die Krankheit äußert sich mit plötzlichem 
Brech-Durchfall mit Bauchschmerzen. Die 
Symptome können sehr unterschiedlich 
stark ausgeprägt sein.

Infektiöse Gastroenteritis: Erbrechen, 
Durchfall und Bauchschmerzen mit und 
ohne Fieber können auch durch zahlreiche 
andere Bakterien und Viren verursacht wer-
den. Häu®g lässt sich der Krankheitserreger 
nicht genau diagnostizieren.

Virus-Hepatitis A oder E: Die Erreger-Viren 
werden mit Nahrungsmitteln aufgenommen 
und können auch von Mensch zu Mensch 
übertragen werden. Als Symptome treten o� 
Gelbfärbung der Haut und des Augenweiß, 
Appetitlosigkeit und Mattigkeit auf, kön-
nen aber auch ausbleiben. Obwohl beide 
Erreger auch in Deutschland vorkommen ist 
meist eine Reise der Infektionsanlass.

2  Gefahrenanalyse und  
Kritische Kontrollpunkte (HACCP)

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene, Artikel 5 (1), 
hat der Unternehmer „ein oder mehrere ständige Verfahren, die auf den HACCP-
Grundsätzen beruhen, einzurichten, durchzuführen und aufrechtzuerhalten“.

Das HACCP-Konzept (Hazard Analysis and 
Critical Control Point) stellt ein „Werkzeug“ 
dar, um Gesundheitsgefahren abzuwehren 
und damit die Sicherheit von Lebensmit-
teln von der Herstellung bis zum Verzehr 
vorbeugend zu gewährleisten. Inzwischen 
hat sich dieses Verfahrenskonzept weltweit 
als Standard für die Lebensmittelsicherheit 
bewährt und durchgesetzt. Im Folgenden 
werden die Grundsätze dieses Konzepts mit 
Bezug zu den Bedingungen in ortsveränder-
lichen Betriebsstätten dargestellt. 

Durch die Anwendung des Konzeptes wer-
den Wareneinsatz und betriebliche Abläufe 
optimiert. Auch kann auf diese Weise die 
Einhaltung der unternehmerischen Sorgfalt 
bei der Herstellung dargestellt werden, z. B. 
gegenüber der Lebensmittelüberwachung 

oder bei gerichtlichen Streitfällen. Die er-
höhte Produktsicherheit führt damit auch 
zu Wettbewerbsvorteilen. 

Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung 
der HACCP-Grundsätze sind neben den 
räumlichen, prozesstechnischen und orga-
nisatorischen Voraussetzungen vor allem 
das richtige Verhalten beim Umgang mit  
Lebensmitteln und die Einhaltung der  
allgemein anerkannten Hygieneregeln  
(Abschnitt 1 dieser Leitlinie).

Die branchenweit üblichen Lebensmittel-
be- und -verarbeitungsprozesse in orts-
veränderlichen Betriebsstätten wurden im 
Rahmen dieser Leitlinie einer allgemeinen 
Gefahrenanalyse unterzogen. Für welche 
Prozesse und Prozesschritte bzw. unter wel-
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chen Bedingungen Kritische Kontrollpunkte 
anzunehmen sind, ist in den Fließdiagram-
men (→ Abschnitt 2.7.1) dargestellt.

Für die dort genannten Prozesse bzw. Pro-
zessbedingungen ohne Kritische Kontroll-
punkte ist keine erneute HACCP-Analyse des 
Unternehmers erforderlich unter der Vor-
aussetzung, dass die Anforderungen und 
Maßnahmen gemäß Abschnitt 1, die in den 
Fließdiagrammen genannten Bedingungen 
und die branchenüblichen Regeln der guten 
Herstellungspraxis eingehalten werden.

Bei Nicht-Einhaltung der in Abschnitt 1 auf-
geführten allgemeinen Hygieneanforderun-
gen oder bei Herstellungsprozessen bzw. 
Prozesschritten, die von den Fließdiagram-
men in Abschnitt 2.7.1 abweichen, muss der 
Unternehmer selbst eine Gefahrenanalyse 
durchführen und gegebenenfalls Kritische 
Kontrollpunkte identi®zieren, überwachen 
und dokumentieren.

Die folgenden Abschnitte geben dazu Hilfe-
stellung.

Grundsätzlich gilt: Das Konzept ist 
dem Betrieb anzupassen und nicht 
der Betrieb dem Konzept.!

2.1 Grundsätzliche Vorgehensweise

Die Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene nennt die folgenden 
Grundsätze für ein HACCP-System:
a) Ermittlung von Gefahren, die vermieden, ausgeschaltet oder auf ein akzeptables 

Maß reduziert werden müssen,
b) Bestimmung der kritischen Kontrollpunkte, auf der (den) Prozessstufe(n), auf der 

(denen) eine Kontrolle notwendig ist, um eine Gefahr zu vermeiden, auszuschal-
ten oder auf ein akzeptables Maß zu reduzieren,

c) Festlegung von Grenzwerten für diese kritischen Kontrollpunkte, anhand derer im 
Hinblick auf die Vermeidung, Ausschaltung oder Reduzierung ermittelter Gefah-
ren zwischen akzeptablen und nicht akzeptablen Werten unterschieden wird,

d) Festlegung und Durchführung e³zienter Verfahren zur Überwachung der kriti-
schen Kontrollpunkte,

e) Festlegung von Korrekturmaßnahmen für den Fall, dass die Überwachung zeigt, 
dass ein kritischer Kontrollpunkt nicht unter Kontrolle ist,

f) Festlegung von regelmäßig durchgeführten Veri�zierungsverfahren, um festzu-
stellen, ob den Vorschri�en gemäß den Buchstaben a) bis e) entsprochen wird,

g) Erstellung von Dokumenten und Aufzeichnungen, die der Art und Größe des Le-
bensmittelunternehmens angemessen sind, um nachweisen zu können, dass den 
Vorschri�en gemäß den Buchstaben a) bis f) entsprochen wird.

2.2 Ermittlung von Gefahren im Herstellungsprozess

Grundsätzlich können Lebensmittel durch
•	  Mikroorganismen (Krankheitskeime, 

Verderbniserreger), Nagetiere, Spinnen/
Insekten,

•	  chemische Gefahren und andere Fremd-
sto�e (z. B. Rückstände von Reinigungs- 
und Desinfektionsmitteln, unzuträgliche 
Gase, Dämpfe, Flüssigkeit, Staub), 

•	 Allergene,
•	 Fremdkörper wie Glassplitter oder
•	 andere physikalische Einflüsse (z. B. 

Licht, UV-Strahlung) 
die Gesundheit des Verbrauchers beim Ver-
zehr schädigen oder beeinträchtigen. 

Die Prozessabläufe (z. B. entsprechend Ab-
schnitt 2.7.1 dargestellt) sind schrittweise 

systematisch zu prüfen, inwieweit Gefahren 
für die Sicherheit des Lebensmittels au�re-
ten können. In dieser Hinsicht sind
•	 die Warenanlieferung, 
•	 Prozessschritte, die zu Unterbrechungen 

der Kühlkette führen, 
•	 das Durchgaren leicht verderblicher Pro-

dukte das Heißhalten verzehrfertiger 
Speisen und

•	 das Abkühlen von Speisen
von besonderer hygienischer Bedeutung.

Es kann jedoch je nach hergestelltem Pro-
dukt, Herstellungsprozess oder betriebli-
chen Bedingungen auch andere Prozess-
punkte geben, an denen mit Gefährdungen 
zu rechnen ist. 

2.3 Identifizierung Kritischer Kontrollpunkte

Anhand der für die einzelnen Prozessschrit-
te identi®zierten, möglichen Gefahren wer-
den die Kritischen Kontrollpunkte (CCP = 
Critical Control Point) ermittelt. Unter einem 
CCP ist eine Stufe im Herstellungsprozess 

zu verstehen, „auf der es möglich und von 
entscheidender Bedeutung ist, eine ge-
sundheitliche Gefahr durch Lebensmittel zu 
vermeiden, zu beseitigen oder auf ein an-
nehmbares Maß zu reduzieren“16.

16  Zitiert aus: Fragen und Antworten zum HACCP-Konzept, Bundesinstitut für Risikobewertung, aktualisierte Fassung 
2005, Berlin
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Unter dem Begri¢ „Kritischer Kontrollpunkt“ ist also ein „Kritischer Lenkungs-
punkt“ zu verstehen. Somit wird deutlich, dass an dieser Stelle eine lenkende 
Maßnahme zur Gewährleistung der Produktsicherheit angezeigt ist und eben 
nicht nur einen bloße „Kontrolle“ ohne weitere Maßnahmen erfolgen kann.

Ein Vorgang innerhalb eines Prozessschrit-
tes ist als Kritischer Kontrollpunkt festzu-
legen, wenn alle folgenden Bedingungen 
zutre�en:
•	 Der betre�ende Prozessschritt hat eine 

große Bedeutung für die einwandfreie Be-
scha�enheit des Endprodukts und die all-
gemeinen Hygieneregeln, die Regeln der 
guten Herstellungspraxis oder die sonsti-
gen, technischen und organisatorischen 
Maßnahmen reichen nicht aus, um die Si-
cherheit des Produkts zu gewährleisten,

•	 eine Überwachung des hygienischen 
Zustandes des Lebensmittels und gege-
benenfalls Korrekturmaßnahmen sind an 
diesem Punkt möglich und 

•	 das Erkennen an diesem Punkt, ob das 
Lebensmittel eine Gesundheitsgefahr 
darstellt, ist später nicht mehr möglich 
oder unwirtscha�lich. 

Die Identi®zierung Kritischer Kontrollpunkte 
kann anhand des allgemeinen Fließschemas 
in Abschnitt 2.7.1 vorgenommen werden. 

!

2.4  Festlegung von Grenzwerten und  
Überwachungsverfahren

Für die identi®zierten Kritischen Kontroll-
punkte sind Verfahren und Grenzwerte 
(Messwerte oder qualitative Akzeptanz-
grenzen) festzulegen, die geeignet sind, 
um die Verfahrensabläufe an den betref-
fenden Stellen zu überwachen und damit 
die Lebensmittelhygiene sicherzustellen. 
Dies können z. B. bei einem Pasteurisie-

rungsschritt die Überwachung der Mindest-
temperatur und der Erhitzungsdauer („Hal-
tezeit“) sein. Wird nicht ununterbrochen 
überwacht, so müssen Kontrollen regelmä-
ßig bzw. bei Bedarf (z. B. bei Änderungen 
im Verfahren) für eine ausreichende Sicher-
heit sorgen. 

2.5 Festlegung von Korrekturmaßnahmen

Für den Fall, dass bei der Überwachung ei-
nes Kritischen Kontrollpunktes festgelegte 
Grenzwerte nicht eingehalten werden (d. h. 
das Produkt stellt eine Gesundheitsgefahr 
dar), sind geeignete Korrekturmaßnahmen 
vorzusehen. Diese Maßnahmen sind fest-
zulegen und z. B. in Arbeitsanweisungen 
zu dokumentieren. Auf diese Weise vorbe-
reitet, wird das Tre�en richtiger Entschei-
dungen auch in Stresssituationen bzw. bei 
Zeitmangel erleichtert. 

Im Folgenden werden Beispiele für solche 
Korrekturmaßnahmen genannt:

•	 Wenn am Ende eines Garprozesses von 
Geflügel (z. B. beim Grillen von Hähn-
chen) festgestellt wird, dass diese im 
Kernbereich noch nicht durchgegart sind: 
Erneutes Garen der betre�enden Produk-
te und Verlängerung der Garzeit/Erhö-
hung der Gartemperatur für die nachfol-
genden Prozesse.

•	 Wird bei Hackfleischerzeugnissen erst 
nach dem Abkühlen festgestellt, dass 
sie nicht vollständig durchgebraten sind: 
Entsorgung sowie Überprüfung und Be-
seitigung der Gründe für den unvollstän-
digen Garprozess. Ursachen können z. B. 
eine technische Störung oder Nichtbe-
achtung der notwendigen Gardauer sein.

2.6 Überprüfung des Systems

Das gemäß Abschnitt 2 nach den HACCP-
Grundsätzen eingerichtete Überwachungs-
system ist regelmäßig bezüglich seiner 
Wirksamkeit zu prüfen und zu aktualisie-
ren. Auch bei wesentlichen Änderungen der 
betrieblichen Abläufe muss eine Aktualisie-
rung erfolgen. Die Wirksamkeit des Systems 
kann z. B. anhand der Auswertung der Auf-
zeichnungen über Warenlieferungsmängel, 
Störungen im Herstellungsprozess und Kun-
denreklamationen geprü� werden.

Ein nicht richtig funktionierendes System 
kann z. B. folgende Ursachen haben: Das 
Überwachungsverfahren für einen Kriti-
schen Kontrollpunkt ist nicht praxisgerecht 
oder die Mitarbeiter konnten die Anforde-
rungen des Systems nicht umsetzen, z. B. 
wegen Verständnisschwierigkeiten oder 
Arbeitsüberlastung.

Wird eine nicht ausreichende Wirksamkeit 
des Systems festgestellt, sind Maßnahmen 
zur Verbesserung zu ergreifen.
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2.7 Dokumentation 

Sofern der Umgang mit Lebensmitteln ge-
mäß den Vorgaben in Abschnitt 1 erfolgt 
und die Be- und Verarbeitungsprozesse den 
in Abschnitt 2 dargestellten entsprechen, 
können die betre�enden Inhalte dieser 
Leitlinie als Bestandteil der Dokumentation 
dienen. 

Eine weitere Überprüfung gemäß den HACCP- 
Grundsätzen wird unter diesen Umständen 
nur erforderlich bei Abweichungen von den 
betre�enden Inhalten der Leitlinie. 

2.7.1  Fließdiagramme zur Gefahrenanalyse und zur Identifizierung 
der Kritischen Kontrollpunkte

Prozessschritt mit  
Gefahren: Startpunkt

Maßnahmen zur Risiko-
beherrschung  
vorgesehen?

Hier zur Gefahren- 
abwehr unbedingt  

erforderlich?

Dieses Risiko wird  
später beseitigt oder  

minimiert

Dieses Restrisiko wird  
im Prozessverlauf  

wieder unannehmbar 
erhöht?

Damit wird das Risiko  
auf ein annehmbares  

Maß reduziert?

Damit wird das  
Risiko beseitigt?

CCP an dieser Stelle

Unzulässiger Zustand! 
Maßnahmen/ 
Änderungen  
erforderlich!

Unzulässiger Zustand! 
Maßnahmen/ 
Änderungen 
erforderlich!

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein Nein

Nein

Nein

Nein Ja

Kein CCP an  
dieser Stelle

Abbildung 31: Identifizierung Kritischer Kontrollpunkte (CCP)

Dann ist die Dokumentation entsprechend 
zu ergänzen, z. B. durch 
•	  Darstellung der Gefahrenanalyse und 

Identi®zierung der Kritischen Kontroll-
punkte,

•	  Aufzeichnungen der Temperatur und Hal-
tezeitmessungen für Kritische Kontroll-
punkte,

•	  Notizen zu weiteren, hygienisch bedeu-
tenden Einzelheiten der Prozessschritte.

Bei Abweichungen von den regulären Pro-
zessbedingungen sind diese sowie die ge-
tro�enen Maßnahmen zu dokumentieren.

Nachfolgend werden ein Fließschema zur 
Identi®zierung von Kritischen Kontrollpunk-
ten und typische Prozesse in ortsveränder-
lichen Betriebsstätten in Form von Fließ-
diagrammen dargestellt. Kommen andere 
Verfahren zum Einsatz oder werden leicht 
verderbliche Produkte hergestellt, die hier 
nicht aufgeführt sind, muss der Unterneh-
mer die Änderungen selbst vornehmen 
bzw. zusätzliche Herstellungsverfahren neu 
aufnehmen. 

Folgende Herstellungsprozesse werden als 
Fließdiagramme dargestellt: 
•	  Speisen (allgemeines Schema) 
•	  Fleisch oder Geflügel aus TieÄühlware
•	  Fleisch aus Frischfleisch 
•	  Currywurst aus vorgebrühter Bratwurst
•	  Hamburger aus TieÄühlware
•	  Milchspeiseeis
•	  So�eisherstellung
•	  Karto�elsalat mit Mayonnaise 
•	  Pizza 
•	  Fettgebäck aus Hefeteig 
•	  Laugengebäck 
•	  Gebrannte Mandeln
•	  Verkauf ohne Zubereitung
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Einkauf Anliefern der TK-Ware

Transport
Tiefgekühlt lagern

Au�auen im Kühlraum

Vorbereiten, Würzen, Kühllagern

Kühl Zwischenlagern  
oder HeißhaltenFertigstellen und Anrichten

CCP 
Gartemperatur/-zeit 
→ Abschnitt 1.5.1.1Zubereiten  

(Garen, z. B. Braten oder Grillen)

Lieferung

Lagerung

Verarbeitung

Zubereitung

Lagerung

Au»ereitung

Bereitstellung

Abgabe an den  
Verbraucher

Abgabe an den Gast

Abbildung 32: Speisen (allgemein) Abbildung 33: Fleisch oder Geflügel aus Tiefkühlware (außer Kurzgebratenes)
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Anliefern der Ware

Kühllagerung

Vorbereiten, Würzen, Kühllagern

Kühl Zwischenlagern  
oder HeißhaltenFertigstellen und Anrichten

CCP 
Gartemperatur/-zeit 
→ Abschnitt 1.5.1.1Zubereiten  

(Garen, z. B. Braten oder Grillen)

Abgabe an den Gast

Einkauf

Transport

Erwärmen

Trockenlager 
Currygewürze, Currysauce

Kühllager 
Bratwürste

Lieferung

Grillen/Braten

 Kein CCP, wenn vorge-
brühte Bratwurst ver-

wendet wird

Verkauf

Anrichten

Abbildung 34: Fleisch aus Frischfleisch (außer Kurzgebratenes) Abbildung 35: Currywurst aus vorgebrühter Bratwurst
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Milc

17 

Lieferung/Transport Anlieferung

Mischen 
Aromen, Eier

Pasteurisierung

Kühlen

Reifung

Gefrierprozess

Lagerung 
(in gefrorenem Zustand)

Verkauf

Kühllager 
Eier/pasteurisiertes Ei,

Frischmilch past. Empfehlung: 
pasteurisiertes Ei

Andernfalls: 
Eier von der Schale  

trennen

Trockenlager 
Aromen, Bindemittel, 

Zucker

Mischen 
Frischmilch,  

Bindemittel, Zucker

TieÄühllagerung

Belegen

CCP 
Gartemperatur/-zeit 
→ Abschnitt 1.5.1.1

CCP18

Grillen/Braten/Frittieren

Verkauf

17  Verändert nach: Lebensmittelhygiene transparent gemacht, Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure e.V., 
Naundorfer Str. 1, 01558 Großenhain, Dez. 1998

18  Der Pasteurisierungsvorgang ist hinsichtlich Zeitdauer und Temperatur zu überwachen und zu dokumentieren  
(z. B. 30 Minuten bei 65 °C).Abbildung 36: Hamburger aus Tiefkühlware

Abbildung 37: Milchspeiseeis17
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Warenannahme

Lagerung

Reifung des Eisansatzes

Herstellung So£eisansatz
(keimarmes Speisepulver,  

je nach Rezeptur Milch  
und/oder Trinkwasser)

Abfüllen in So�eismaschine

Verkauf

Anlieferung, Waren- 
eingangskontrolle,  

Einlagerung

Zwischenkühlen

Vermischen

Zwischenkühlen

Fertig zubereiten

Gekühlt bereitstellen

Abgabe an den Gast

Lagerung, Kühlung Abwiegen (Karto�eln)

Waschen

Kochen und Schälen
Anbraten 

(z. B. Speck, Zwiebeln)

Abwiegen, Dosieren,  
Vorbereiten 

(sonstige Zutaten)

Anmerkung: kein CCP im dargestellten Prozess bei Verwendung von industriell hergestellter  
(pasteurisierter) MayonnaiseAbbildung 38: Softeisherstellung

Abbildung 39: Kartoffelsalat mit Mayonnaise
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(Kühl-)Lagerung

Zwischenlagern der  
ungebackenen Pizza

Abgabe der Pizza an den 
Konsumenten

Teigbereitung

Portionierung

Zwischenlagerung

Weiterverarbeitung  
(Ausrollen)

Bereitstellen der Rohsto�e 
für den Belag

Belegen der Teiglinge

Backen

Abkühlen

Zerteilen

Füllmasse einfüllen

Glasieren mit Zucker

Abgabe an den Kunden

Anlieferung Warenannahme

Lagerung

Teigherstellung

Vermischen der Zutaten

Ausformen

Backen im Fettbad

Anmerkung: kein CCP im dargestellten Prozess

CCP19 

19  bei Verwendung von Rohei ist der Erhitzungsvorgang zu überwachen hinsichtlich Temperatur und Zeitdauer, 
siehe auch 1.5.2.5

Abbildung 40: Pizza Abbildung 41: Fettgebäck aus Hefeteig
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Anlieferung Lieferung

Lagerung Lagerung

Lauge
Lagerung

Backen
Au»ereitung

Auskühlen
Abfüllen in Tüten

Lagern
Abgabe

Auslage/Abgabe

Produktion 
(Sieben, Mischen, Kühlen)

Rösten und Kandieren

Transport Einkauf

Anmerkung: kein CCP im dargestellten Prozess Anmerkung: kein CCP im dargestellten Prozess
Abbildung 42: Laugengebäck Abbildung 43: Gebrannte Mandeln
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20  Verändert nach: Lebensmittelhygiene transparent gemacht, Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure e.V., 
Naundorfer Str. 1, 01558 Großenhain, Dez. 1998

Anmerkung: kein CCP im dargestellten Prozess

Enthüllen

Trocken-
sortiment

Kühltheke
TieÄ ühl-

einrichtungen

Regalpflege Regalpflege

Bei Selbstbedienung: Entnahme durch Kunden

Kühllager

Vorbereiten

Kühl lagern

Portionieren, Wiegen

Verkauf

Auf- und Zuschneiden

Anlieferung

3 Anhänge
3.1 Hilfsmittel für die Dokumentation

21 Bezugsquelle: z. B. INTERHOGA www.dehoga-shop.de

Abbildung 44: Verkauf ohne Zubereitung20

Abbildung 45: Prüfstempel21 für die Wareneingangskontrolle auf dem Lieferschein

Ergebnis der Wareneingangskontrolle
(Produkteigenschaften, Kennzeichnung, Verpackung, MHD/Verbrauchsdatum)

Festgestellte Mängel:     Keine Mängel: 

Maßnahmen:

 Stichprobe Kühl-/Tiefkühlware: ° C

 Fahrzeug-Kühlraum: ° C

Datum/Uhrzeit  Unterschrift Lieferant  Unterschrift Prüfer

Ergebnis der Wareneingangskontrolle
(Produkteigenschaften, Kennzeichnung, Verpackung, MHD/Verbrauchsdatum)

    Keine Mängel: 

17.09.17 10:15
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Vordruck für die Wareneingangsprüfung
 
Gesamtlieferung

•	 Korrekte Kennzeichnung auf der Verpackung:

•	 Mindesthaltbarkeitsdaten:

Optischer Eindruck, Geruch

•	 Beschädigung:

•	 Verschmutzung:

•	 Schimmel:

•	 Schädlingsbefall:

•	 Sonstiger Verderb:

•	 Eindruck von Wagen und Fahrer:

•	 Sonstiges:

Kühlbedür£ige Lebensmittel

•	 Kühlkette wurde eingehalten (Bestätigung vom Lieferant/Fahrer):

Temperatur 

bei Anlieferung: TieÄühlkost: °C

Kühlbedür�ige Lebensmittel: °C

Maßnahmen bei Abweichung

Dokumentation der Mitarbeiterschulung
gemäß Verordnung (EG) Nr. 852/2004, Kapitel XII und § 4 Absatz 1 LMHV

Datum Name des Ausbilders

Themen (stichwortartig):

Name Mitarbeiter Unterschri£ Mitarbeiter

Abbildung 46: Vordruck für die Wareneingangskontrolle Abbildung 47: Dokumentation der Mitarbeiterschulung
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Dokumentation der Mitarbeiterschulung  
gemäß Verordnung (EG) Nr. 852/2004, Kapitel XII und § 4 Absatz 1 LMHV

Datum Name 
Mitarbeiter

Schulungsinhalte Unterschri£ 
Mitarbeiter

Name 
Ausbilder

Dokumentation der Belehrung durch den Arbeitgeber 
gemäß Infektionsschutzgesetz §§ 42 & 43

Mit meiner Unterschri� bestätige ich, dass ich heute über das Tätigkeitsverbot nach § 42 
Infektionsschutzgesetz und meine Meldepflicht nach § 43 belehrt wurde.

Ich erkläre mit meiner Unterschri�, dass bei mir keine Tatsachen bekannt sind, die für ein 
Tätigkeitsverbot sprechen.

Datum Name, 
Vorname

Geburtstag Unterschri£ 
Belehrter

Unterschri£ 
Belehrender

Abbildung 48: Dokumentation der Mitarbeiterschulung (kann anstelle von Abbildung 47 verwendet 
werden)

Abbildung 49: Dokumentation der Belehrung gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)  
(→ Abschnitte 1.9.3 und 3.3)

Betrieb:
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Reinigungs- und Desinfektionsplan
Betriebsstätte Wie o£? Wie? Womit
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Küche
Arbeitstisch ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Wände ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Spülbereich ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Waschbecken ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Kühlschrank außen ∙ ∙ ∙
Kühlschr. abtauen/innen ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Schneidbretter, Messer ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Gebäckkörbe, Kunststo� ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Abfallbehälter ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Spültücher, Wischlappen ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Boden ∙ ∙ ∙ ∙
Kühlraum ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Verkaufsraum
Theke, Kühltheke ∙ ∙ ∙
Thekenscheiben ∙ ∙ ∙ ∙
Warmhaltebereich ∙ ∙ ∙ ∙
Schränke oben/unten ∙ ∙ ∙ ∙
Spülbereich ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Schneidbretter, Messer ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Spritzflaschen ∙ ∙
Spültücher, Waschlappen ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Abfallbehälter ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Hinweis: Es wird ein regelmäßiger Wechsel zwischen alkalischen und sauren Reinigungsmitteln  
(Turnus: ca. 5x alkalisch, 1x sauer) empfohlen.

Checkliste für Reinigung/Desinfektion

Reinigungsbereiche
Reinigungstag

Tägl. Mo Di Mi Do Fr Sa So

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Abbildung 50: Beispiel für einen Reinigungs- und Desinfektionsplan

Abbildung 51: Checkliste für die Reinigung
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Dokumentation der Reinigungen/Desinfektionen  
gemäß Checkliste

Tag
Unterschri£ des  
Reinigenden

Unterschri£ des  
Kontrollierenden

o. K.
nicht 
o. K.

Bemerkungen

1. ¨ ¨
2. ¨ ¨
3. ¨ ¨
4. ¨ ¨
5. ¨ ¨
6. ¨ ¨
7. ¨ ¨
8. ¨ ¨
9. ¨ ¨
10. ¨ ¨
11. ¨ ¨
12. ¨ ¨
13. ¨ ¨
14. ¨ ¨
15. ¨ ¨
16. ¨ ¨
17. ¨ ¨
18. ¨ ¨
19. ¨ ¨
20. ¨ ¨
21. ¨ ¨
22. ¨ ¨
23. ¨ ¨
24. ¨ ¨
25. ¨ ¨
26. ¨ ¨
27. ¨ ¨
28. ¨ ¨
29. ¨ ¨
30. ¨ ¨
31. ¨ ¨

Betriebsstätte:  Monat: 

Betriebsbereich: Jahr: 

Dokumentation der Kühltemperaturen

Betriebsstätte:  Monat:  Jahr: 

Messort 
Solltemp.

1:
°C

2:
°C

3:
°C

4:
°C

Na-
mens-
kürzel

Bemerkung/
Maßnahme

Tag °C °C °C °C

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Abbildung 52: Dokumentation der durchgeführten Reinigungen Abbildung 53: Dokumentation der Kühltemperaturen
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3.2 Auszüge aus der Verordnung (EG) Nr. 852/2004

Anmerkung: Rechtlich verbindlich ist ausschließlich der im Bundesgesetzblatt veröf-
fentlichte Text der Verordnung.

Verordnung (EG) Nr. 852/2004 in der der Fassung der Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 
852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über Lebens-
mittelhygiene (Amtsblatt der Europäischen Union L 139 vom 30. April 2004), erschienen im 
Amtsblatt Nr. L 226 vom 25/06/2004 S. 0003 – 0021: …

KAPITEL I: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1: Geltungsbereich
(1)  Diese Verordnung enthält allgemeine Lebensmittelhygienevorschri�en für Lebensmit-

telunternehmer unter besonderer Berücksichtigung folgender Grundsätze:
a) Die Hauptverantwortung für die Sicherheit eines Lebensmittels liegt beim Lebens-

mittelunternehmer.
b) Die Sicherheit der Lebensmittel muss auf allen Stufen der Lebensmittelkette, ein-

schließlich der Primärproduktion, gewährleistet sein.
c) Bei Lebensmitteln, die nicht ohne Bedenken bei Raumtemperatur gelagert werden 

können, insbesondere bei gefrorenen Lebensmitteln, darf die Kühlkette nicht unter-
brochen werden.

d) Die Verantwortlichkeit der Lebensmittelunternehmer sollte durch die allgemeine An-
wendung von auf den HACCP-Grundsätzen beruhenden Verfahren in Verbindung mit 
einer guten Hygienepraxis gestärkt werden.

e) Leitlinien für eine gute Verfahrenspraxis sind ein wertvolles Instrument, das Lebens-
mittelunternehmern auf allen Stufen der Lebensmittelkette hil�, die Vorschri�en der 
Lebensmittelhygiene einzuhalten und die HACCP-Grundsätze anzuwenden.

f ) Auf der Grundlage wissenscha�licher Risikobewertungen sind mikrobiologische Krite-
rien und Temperaturkontrollerfordernisse festzulegen.

g) Es muss sichergestellt werden, dass eingeführte Lebensmittel mindestens denselben 
oder gleichwertigen Hygienenormen entsprechen wie in der Gemeinscha� herge-
stellte Lebensmittel.

Diese Verordnung gilt für alle Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen von Lebens-
mitteln und für Ausfuhren sowie unbeschadet spezi®scherer Vorschri�en für die Hygiene 
von Lebensmitteln.

(2) Diese Verordnung gilt nicht für
a) die Primärproduktion für den privaten häuslichen Gebrauch;
b) die häusliche Verarbeitung, Handhabung oder Lagerung von Lebensmitteln zum 

häuslichen privaten Verbrauch;

c) die direkte Abgabe kleiner Mengen von Primärerzeugnissen durch den Erzeuger an 
den Endverbraucher oder an lokale Einzelhandelsgeschä�e, die die Erzeugnisse un-
mittelbar an den Endverbraucher abgeben;

d) Sammelstellen und Gerbereien, die ausschließlich deshalb unter die De®nition 
„Lebensmittelunternehmen“ fallen, weil sie mit Rohsto�en für die Herstellung von 
Gelatine oder Kollagen umgehen.

(3)  Im Rahmen der einzelstaatlichen Rechtsvorschri�en erlassen die Mitgliedstaaten Vor-
schri�en für die Tätigkeiten im Sinne des Absatzes 2 Buchstabe c). Mit diesen einzel-
staatlichen Vorschri�en muss gewährleistet werden, dass die Ziele dieser Verordnung 
erreicht werden.

…

KAPITEL II: VERPFLICHTUNGEN DER LEBENSMITTELUNTERNEHMER

Artikel 3: Allgemeine Verpflichtung
Die Lebensmittelunternehmer stellen sicher, dass auf allen ihrer Kontrolle unterstehenden 
Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen von Lebensmitteln die einschlägigen Hy-
gienevorschri�en dieser Verordnung erfüllt sind.

Artikel 4: Allgemeine und spezi®sche Hygienevorschri£en
…
(2)  Lebensmittelunternehmer, die auf Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen von 

Lebensmitteln tätig sind, die den Arbeitsgängen gemäß Absatz 1 nachgeordnet sind, 
haben die allgemeinen Hygienevorschri�en gemäß Anhang II sowie etwaige spezielle 
Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zu erfüllen.

(3)  Lebensmittelunternehmer tre�en gegebenenfalls folgende spezi®schen Hygienemaß-
nahmen:
a) Erfüllung mikrobiologischer Kriterien für Lebensmittel;
b) Verfahren, die notwendig sind, um den Zielen zu entsprechen, die zur Erreichung der 

Ziele dieser Verordnung gesetzt worden sind;
c) Erfüllung der Temperaturkontrollerfordernisse für Lebensmittel;
d) Aufrechterhaltung der Kühlkette;
e) Probennahme und Analyse.

…

Artikel 5: Gefahrenanalyse und kritische Kontrollpunkte
(1)  Die Lebensmittelunternehmer haben ein oder mehrere ständige Verfahren, die auf den 

HACCP-Grundsätzen beruhen, einzurichten, durchzuführen und aufrechtzuerhalten.
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(2) Die in Absatz 1 genannten HACCP-Grundsätze sind die Folgenden:
a) Ermittlung von Gefahren, die vermieden, ausgeschaltet oder auf ein akzeptables Maß 

reduziert werden müssen,
b) Bestimmung der kritischen Kontrollpunkte, auf der (den) Prozessstufe(n), auf der (de-

nen) eine Kontrolle notwendig ist, um eine Gefahr zu vermeiden, auszuschalten oder 
auf ein akzeptables Maß zu reduzieren,

c) Festlegung von Grenzwerten für diese kritischen Kontrollpunkte, anhand deren im 
Hinblick auf die Vermeidung, Ausschaltung oder Reduzierung ermittelter Gefahren 
zwischen akzeptablen und nicht akzeptablen Werten unterschieden wird,

d) Festlegung und Durchführung eËzienter Verfahren zur Überwachung der kritischen 
Kontrollpunkte,

e) Festlegung von Korrekturmaßnahmen für den Fall, dass die Überwachung zeigt, dass 
ein kritischer Kontrollpunkt nicht unter Kontrolle ist,

f ) Festlegung von regelmäßig durchgeführten Veri®zierungsverfahren, um festzustellen, 
ob den Vorschri�en gemäß den Buchstaben a) bis e) entsprochen wird,

g) Erstellung von Dokumenten und Aufzeichnungen, die der Art und Größe des Lebens-
mittelunternehmens angemessen sind, um nachweisen zu können, dass den Vor-
schri�en gemäß den Buchstaben a) bis f ) entsprochen wird.

Wenn Veränderungen am Erzeugnis, am Herstellungsprozess oder in den Produktionsstu-
fen vorgenommen werden, so überprü� der Lebensmittelunternehmer das Verfahren und 
passt es in der erforderlichen Weise an.

(3)  Absatz 1 gilt nur für Lebensmittelunternehmer, die auf einer Produktions-, Verarbeitungs- 
oder Vertriebsstufe von Lebensmitteln tätig sind, die der Primärproduktion und den in An-
hang I aufgeführten damit zusammenhängenden Vorgängen nachgeordnet sind.

(4) Die Lebensmittelunternehmer haben
a) gegenüber der zuständigen Behörde den Nachweis zu erbringen, dass sie Absatz 1 

entsprechen; dieser Nachweis erfolgt in der von der zuständigen Behörde unter Be-
rücksichtigung der Art und Größe des Lebensmittelunternehmens verlangten Form;

b) sicherzustellen, dass die Dokumente, aus denen die gemäß diesem Artikel entwi-
ckelten Verfahren hervorgehen, jederzeit auf dem neuesten Stand sind;

c) die übrigen Dokumente und Aufzeichnungen während eines angemessenen Zeit-
raums aufzubewahren.

(5)  Durchführungsvorschri�en zu diesem Artikel können nach dem in Artikel 14 Absatz 2 
genannten Verfahren erlassen werden. Solche Vorschri�en können die Durchführung 
dieses Artikels für bestimmte Lebensmittelunternehmer erleichtern, insbesondere in-
dem sie zur Erfüllung von Absatz 1 die Anwendung der Verfahren vorsehen, die in den 
Leitlinien für die Anwendung der HACCP-Grundsätze festgelegt sind. In diesen Vorschrif-
ten kann auch festgelegt werden, wie lange die Lebensmittelunternehmer die Doku-

mente und Aufzeichnungen gemäß Absatz 4 Buchstabe c) aufzubewahren haben.

Artikel 6: Amtliche Kontrollen, Eintragung und Zulassung
(1)  Die Lebensmittelunternehmer arbeiten gemäß anderen anwendbaren Gemeinscha�sre-

gelungen oder, wenn solche Regelungen nicht bestehen, gemäß den einzelstaatlichen 
Rechtsvorschri�en mit den zuständigen Behörden zusammen.

…

KAPITEL III: LEITLINIEN FÜR EINE GUTE VERFAHRENSPRAXIS

Artikel 7: Ausarbeitung, Verbreitung und Anwendung der Leitlinien
Die Mitgliedstaaten fördern die Ausarbeitung von einzelstaatlichen Leitlinien für eine gute 
Hygienepraxis und für die Anwendung der HACCP-Grundsätze gemäß Artikel 8. Gemäß Arti-
kel 9 werden gemeinscha�liche Leitlinien ausgearbeitet.
Die Verbreitung und die Anwendung sowohl von einzelstaatlichen als auch von gemein-
scha�lichen Leitlinien werden gefördert. Die Lebensmittelunternehmer können diese Leit-
linien jedoch auf freiwilliger Basis berücksichtigen.
...

Artikel 18: Inkra£treten
Diese Verordnung tritt 20 Tage nach ihrer Verö�entlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union in Kra�. Ihre Anwendung beginnt 18 Monate nach dem Zeitpunkt, zu dem alle folgen-
den Rechtsakte in Kra� getreten sind:

a) Verordnung (EG) Nr. 853/2004,
b) Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. 

April 2004 mit besonderen Verfahrensvorschri�en für die amtliche Überwachung von 
zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs [11]

und
c) Richtlinie 2004/41/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 

2004 zur Auºebung bestimmter Richtlinien über Lebensmittelhygiene und Hygie-
nevorschri�en für die Herstellung und das Inverkehrbringen von bestimmten, zum 
menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs [12].

Sie gilt jedoch frühestens ab dem 1. Januar 2006.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mit-
gliedstaat.

Geschehen zu Straßburg am 29. April 2004.

 Im Namen des Europäischen Parlaments  Im Namen des Rates
 Der Präsident  Der Präsident
 P. Cox  M. McDowell
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ANHANG II: ALLGEMEINE HYGIENEVORSCHRIFTEN FÜR ALLE LEBENSMITTELUNTERNEHMER 
(AUSGENOMMEN UNTERNEHMEN, FÜR DIE ANHANG I GILT)
…
KAPITEL III: Vorschri�en für ortsveränderliche und/oder nichtständige Betriebsstätten 
(wie Verkaukaufszelte, Marktstände und mobile Verkaufsfahrzeuge), vorrangig als private 
Wohngebäude genutzte Betriebsstätten, in denen jedoch Lebensmittel regelmäßig für das 
Inverkehrbringen zubereitet werden, sowie Verkaufsautomaten
1.    Die Betriebsstätten und Verkaufsautomaten müssen, soweit praktisch durchführbar, so 

gelegen, konzipiert und gebaut sein und sauber und instand gehalten werden, dass das 
Risiko der Kontamination, insbesondere durch Tiere und Schädlinge, vermieden wird.

2.  Insbesondere gilt erforderlichenfalls Folgendes:
a) Es müssen geeignete Vorrichtungen (einschließlich Vorrichtungen zum hygienischen 

Waschen und Trocknen der Hände sowie hygienisch einwandfreie sanitäre Anlagen 
und Umkleideräume) zur Verfügung stehen, damit eine angemessene persönliche 
Hygiene gewährleistet ist;

b) Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind in einwandfreiem Zu-
stand zu halten und müssen leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu desin®zie-
ren sein. Sie müssen entsprechend aus glattem, abriebfestem, korrosionsfestem 
und nichttoxischem Material bestehen, es sei denn, die Lebensmittelunternehmer 
können gegenüber der zuständigen Behörde nachweisen, dass andere verwendete 
Materialien geeignet sind;

c) es müssen geeignete Vorrichtungen zum Reinigen und erforderlichenfalls Desin®zie-
ren von Arbeitsgeräten und Ausrüstungen vorhanden sein;

d) soweit Lebensmittel im Rahmen der Tätigkeit des Lebensmittelunternehmens gesäu-
bert werden müssen, muss dafür Sorge getragen werden, dass die jeweiligen Ar-
beitsgänge unter hygienisch einwandfreien Bedingungen ablaufen;

e) die Zufuhr einer ausreichenden Menge an warmem und/oder kaltem Trinkwasser 
muss gewährleistet sein;

f ) es müssen angemessene Vorrichtungen und/oder Einrichtungen zur hygienischen 
Lagerung und Entsorgung von gesundheitlich bedenklichen und/oder ungenießba-
ren (flüssigen und festen) Sto�en und Abfällen vorhanden sein;

g) es müssen angemessene Vorrichtungen und/oder Einrichtungen zur Haltung und Über-
wachung geeigneter Temperaturbedingungen für die Lebensmittel vorhanden sein;

h) die Lebensmittel müssen so au»ewahrt werden, dass das Risiko einer Kontaminati-
on, soweit praktisch durchführbar, vermieden wird.

KAPITEL IV: Beförderung
1.    Transportbehälter und/oder Container zur Beförderung von Lebensmitteln müssen sau-

ber und instand gehalten werden, damit die Lebensmittel vor Kontamination geschützt 
sind, und müssen erforderlichenfalls so konzipiert und gebaut sein, dass eine ange-
messene Reinigung und/oder Desinfektion möglich ist.

2.    Transportbehälter und/oder Container müssen ausschließlich der Beförderung von  
Lebensmitteln vorbehalten bleiben, wenn die Gefahr von Kontamination besteht.

3.    Werden in Transportbehältern und/oder Containern neben Lebensmitteln zusätzlich 
auch andere Waren befördert oder verschiedene Lebensmittel gleichzeitig befördert, so 
sind die Erzeugnisse erforderlichenfalls streng voneinander zu trennen.

4.    Lebensmittel, die in flüssigem, granulat- oder pulverförmigem Zustand als Massengut 
befördert werden, werden in Transportbehältern und/oder Containern/Tanks befördert, 
die ausschließlich der Beförderung von Lebensmitteln vorbehalten sind. Die Container 
sind in einer oder mehreren Sprachen der Gemeinscha� deutlich sichtbar und dauer-
ha� als Beförderungsmittel für Lebensmittel auszuweisen, oder sie tragen den Aufdruck 
„Nur für Lebensmittel“.

5.   Wurden Transportbehälter und/oder Container für die Beförderung anderer Waren als 
Lebensmittel oder die Beförderung verschiedener Lebensmittel verwendet, so sind sie 
zwischen den einzelnen Ladungsvorgängen sorgfältig zu reinigen, damit kein Kontami-
nationsrisiko entsteht.

6.    Lebensmittel sind in Transportbehältern und/oder Containern so zu platzieren und zu 
schützen, dass das Kontaminationsrisiko so gering wie möglich ist.

7.    Transportbehälter und/oder Container, die zur Beförderung von Lebensmitteln verwen-
det werden, müssen erforderlichenfalls die Lebensmittel auf einer geeigneten Tempera-
tur halten können und eine Überwachung der Beförderungstemperatur ermöglichen.

KAPITEL V: Vorschri�en für Ausrüstungen
1.    Gegenstände, Armaturen und Ausrüstungen, mit denen Lebensmittel in Berührung kom-

men, müssen
a)  gründlich gereinigt und erforderlichenfalls desin®ziert werden. Die Reinigung und die 

Desinfektion müssen so häu®g erfolgen, dass kein Kontaminationsrisiko besteht,
b)  so gebaut, bescha�en und instand gehalten sein, dass das Risiko einer Kontamina-

tion so gering wie möglich ist,
c)  mit Ausnahme von Einwegbehältern oder -verpackungen so gebaut, bescha�en und in-

stand gehalten sein, dass sie gereinigt und erforderlichenfalls desin®ziert werden können,
und
d)  so installiert sein, dass die Ausrüstungen und das unmittelbare Umfeld angemessen 

gereinigt werden können.
2.    Die Ausrüstungen müssen erforderlichenfalls mit entsprechenden Kontrollvorrichtun-

gen versehen sein, damit die Ziele dieser Verordnung auf jeden Fall erreicht werden.
3.    Chemische Zusatzsto�e müssen, soweit sie erforderlich sind, um eine Korrosion der 

Ausrüstungen und Behälter zu verhindern, nach guter fachlicher Praxis verwendet wer-
den.
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KAPITEL VI: Lebensmittelabfälle
1.    Lebensmittelabfälle, ungenießbare Nebenerzeugnisse und andere Abfälle müssen so 

rasch wie möglich aus Räumen, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, entfernt 
werden, damit eine Anhäufung dieser Abfälle vermieden wird.

2.    Lebensmittelabfälle, ungenießbare Nebenerzeugnisse und andere Abfälle sind in ver-
schließbaren Behältern zu lagern, es sei denn, die Lebensmittelunternehmer können 
der zuständigen Behörde gegenüber nachweisen, dass andere Behälterarten oder an-
dere Entsorgungssysteme geeignet sind. Diese Behälter müssen angemessen gebaut 
sein, einwandfrei instand gehalten sowie leicht zu reinigen und erforderlichenfalls 
leicht zu desin®zieren sein.

3.    Es sind geeignete Vorkehrungen für die Lagerung und Entsorgung von Lebensmittelab-
fällen, ungenießbaren Nebenerzeugnissen und anderen Abfällen zu tre�en. Abfallsam-
melräume müssen so konzipiert und geführt werden, dass sie sauber und erforderli-
chenfalls frei von Tieren und Schädlingen gehalten werden können.

4.    Alle Abfälle sind nach geltendem Gemeinscha�srecht hygienisch einwandfrei und um-
weltfreundlich zu entsorgen und dürfen Lebensmittel weder direkt noch indirekt konta-
minieren.

KAPITEL VII: Wasserversorgung
1.  a)  Es muss in ausreichender Menge Trinkwasser zur Verfügung stehen, das erforderli-

chenfalls zu verwenden ist, um zu gewährleisten, dass die Lebensmittel nicht konta-
miniert werden.

 b)  Sauberes Wasser kann für unzerteilte Fischereierzeugnisse verwendet werden. Sau-
beres Meerwasser kann für lebende Muscheln, Stachelhäuter, Manteltiere und Mee-
resschnecken verwendet werden; sauberes Wasser kann auch zum äußeren Abwa-
schen verwendet werden. Wird solches Wasser verwendet, so müssen hierfür ausrei-
chende Versorgungseinrichtungen zur Verfügung stehen.

2.   Brauchwasser, das beispielsweise zur Brandbekämpfung, Dampferzeugung, Kühlung 
oder zu ähnlichen Zwecken verwendet wird, ist separat durch ordnungsgemäß gekenn-
zeichnete Leitungen zu leiten. Es darf weder eine Verbindung zur Trinkwasserleitung 
noch die Möglichkeit des Rückflusses in diese Leitung bestehen.

3.   Au»ereitetes Wasser, das zur Verarbeitung oder als Zutat verwendet wird, darf kein 
Kontaminationsrisiko darstellen. Es muss den Trinkwassernormen entsprechen, es sei 
denn, die zuständige Behörde hat festgestellt, dass die Wasserqualität die Genusstaug-
lichkeit des Lebensmittels in seiner Fertigform in keiner Weise beeinträchtigen kann.

4.   Eis, das mit Lebensmitteln in Berührung kommt oder Lebensmittel kontaminieren kann, 
muss aus Trinkwasser oder — bei der Kühlung von unzerteilten Fischereierzeugnissen — 
aus sauberem Wasser hergestellt werden. Es muss so hergestellt, behandelt und gela-
gert werden, dass eine Kontamination ausgeschlossen ist.

5.   Dampf, der unmittelbar mit Lebensmitteln in Berührung kommt, darf keine potenziell 
gesundheitsgefährdenden oder kontaminationsfähigen Sto�e enthalten.

6.   Werden Lebensmittel in hermetisch verschlossenen Behältnissen hitzebehandelt, so ist 
sicherzustellen, dass das nach dem Erhitzen zum Kühlen verwendete Wasser keine Kon-
taminationsquelle für die Lebensmittel darstellt.

KAPITEL VIII: Persönliche Hygiene
1.   Personen, die in einem Bereich arbeiten, in dem mit Lebensmitteln umgegangen wird, 

müssen ein hohes Maß an persönlicher Sauberkeit halten; sie müssen geeignete und 
saubere Arbeitskleidung und erforderlichenfalls Schutzkleidung tragen.

2.   Personen, die an einer Krankheit leiden, die durch Lebensmittel übertragen werden 
kann, oder Träger einer solchen Krankheit sind, sowie Personen mit beispielsweise 
in®zierten Wunden, Hautinfektionen oder -verletzungen oder Diarrhöe ist der Umgang 
mit Lebensmitteln und das Betreten von Bereichen, in denen mit Lebensmitteln umge-
gangen wird, generell verboten, wenn die Möglichkeit einer direkten oder indirekten 
Kontamination besteht. Betro�ene Personen, die in einem Lebensmittelunternehmen 
beschä�igt sind und mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, haben dem Le-
bensmittelunternehmer Krankheiten und Symptome sowie, wenn möglich, deren Ursa-
chen unverzüglich zu melden.

KAPITEL IX: Vorschri�en für Lebensmittel
1.   Ein Lebensmittelunternehmer darf andere Zutaten bzw. Rohsto�e als lebende Tiere oder 

andere Materialien, die bei der Verarbeitung von Erzeugnissen eingesetzt werden, nicht 
akzeptieren, wenn sie erwiesenermaßen oder aller Voraussicht nach mit Parasiten, pa-
thogenen Mikroorganismen oder toxischen, verdorbenen oder fremden Sto�en derart 
kontaminiert sind, dass selbst nach ihrer hygienisch einwandfreien normalen Aussor-
tierung und/oder Vorbehandlung oder Verarbeitung durch den Lebensmittelunterneh-
mer das Endprodukt für den menschlichen Verzehr nicht geeignet wäre.

2.   Rohsto�e und alle Zutaten, die in einem Lebensmittelunternehmen vorrätig gehalten 
werden, sind so zu lagern, dass gesundheitsgefährdender Verderb verhindert wird und 
Schutz vor Kontamination gewährleistet ist.

3.   Lebensmittel sind auf allen Stufen der Erzeugung, der Verarbeitung und des Vertriebs 
vor Kontaminationen zu schützen, die sie für den menschlichen Verzehr ungeeignet 
oder gesundheitsschädlich machen bzw. derart kontaminieren, dass ein Verzehr in die-
sem Zustand nicht zu erwarten wäre.

4.   Es sind geeignete Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen vorzusehen. Auch sind 
geeignete Verfahren vorzusehen, um zu vermeiden, dass Haustiere Zugang zu den Räu-
men haben, in denen Lebensmittel zubereitet, behandelt oder gelagert werden (oder, 
sofern die zuständige Behörde dies in Sonderfällen gestattet, um zu vermeiden, dass 
ein solcher Zugang zu einer Kontamination führt).

5.   Rohsto�e, Zutaten, Zwischenerzeugnisse und Enderzeugnisse, die die Vermehrung pa-
thogener Mikroorganismen oder die Bildung von Toxinen fördern können, dürfen nicht 
bei Temperaturen au»ewahrt werden, die einer Gesundheitsgefährdung Vorschub leis-
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ten könnten. Die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Es darf jedoch für begrenz-
te Zeit von den Temperaturvorgaben abgewichen werden, sofern dies aus praktischen 
Gründen bei der Zubereitung, Beförderung und Lagerung sowie beim Feilhalten und 
beim Servieren von Lebensmitteln erforderlich ist und die Gesundheit des Verbrauchers 
dadurch nicht gefährdet wird. Lebensmittelunternehmen, die Verarbeitungserzeugnisse 
herstellen, bearbeiten und umhüllen, müssen über geeignete, ausreichend große Räu-
me zur getrennten Lagerung der Rohsto�e einerseits und der Verarbeitungserzeugnisse 
andererseits und über ausreichende, separate Kühlräume verfügen.

6.   Soweit Lebensmittel kühl vorrätig gehalten oder serviert werden sollen, müssen sie 
nach ihrer Erhitzung oder, falls keine Erhitzung statt®ndet, nach fertiger Zubereitung so 
schnell wie möglich auf eine Temperatur abgekühlt werden, die keinem Gesundheitsri-
siko Vorschub leistet.

7.   Gefrorene Lebensmittel sind so aufzutauen, dass das Risiko des Wachstums pathoge-
ner Mikroorganismen oder der Bildung von Toxinen in den Lebensmitteln auf ein Min-
destmaß beschränkt wird. Sie müssen bei einer Temperatur au�auen, die keinem Ge-
sundheitsrisiko Vorschub leistet. Sofern Tauflüssigkeit ein Gesundheitsrisiko darstellt, 
muss diese abfließen können. Aufgetaute Lebensmittel müssen so bearbeitet werden, 
dass das Risiko des Wachstums pathogener Mikroorganismen oder der Bildung von To-
xinen auf ein Mindestmaß beschränkt wird.

8.   Gesundheitsgefährdende und/oder ungenießbare Sto�e, einschließlich Futtermittel, sind 
entsprechend zu etikettieren und in separaten, verschlossenen Behältnissen zu lagern.

KAPITEL X: Vorschri�en für das Umhüllen und Verpacken von Lebensmitteln
1.   Material, das der Umhüllung und Verpackung dient, darf keine Kontaminationsquelle 

für Lebensmittel darstellen.
2.   Umhüllungen müssen so gelagert werden, dass sie nicht kontaminiert werden können.
3.   Die Umhüllung und Verpackung der Erzeugnisse muss so erfolgen, dass diese nicht 

kontaminiert werden. Insbesondere wenn Metall- oder Glasbehältnisse verwendet wer-
den, ist erforderlichenfalls sicherzustellen, dass das betre�ende Behältnis sauber und 
nicht beschädigt ist.

4.   Umhüllungen und Verpackungen, die für Lebensmittel wieder verwendet werden, müs-
sen leicht zu reinigen und erforderlichenfalls leicht zu desin®zieren sein.

…
KAPITEL XII: Schulung
Lebensmittelunternehmer haben zu gewährleisten, dass
1.   Betriebsangestellte, die mit Lebensmitteln umgehen, entsprechend ihrer Tätigkeit über-

wacht und in Fragen der Lebensmittelhygiene unterwiesen und/oder geschult werden,
2.   die Personen, die für die Entwicklung und Anwendung des Verfahrens nach Artikel 5 

Absatz 1 der vorliegenden Verordnung oder für die Umsetzung einschlägiger Leitfäden 
zuständig sind, in allen Fragen der Anwendung der HACCP-Grundsätze angemessen ge-
schult werden

und
3.   alle Anforderungen der einzelstaatlichen Rechtsvorschri�en über Schulungsprogramme 

für die Beschä�igten bestimmter Lebensmittelsektoren eingehalten werden.

3.3 Auszug aus dem Infektionsschutzgesetz

Anmerkung: Rechtlich verbindlich ist ausschließlich der im Bundesgesetzblatt veröf-
fentlichte Text der Verordnung in der jeweils geltenden Fassung.

Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen  
(Infektionsschutzgesetz – IfSG)

…
8. ABSCHNITT: GESUNDHEITLICHE ANFORDERUNGEN AN DAS PERSONAL BEIM UMGANG 
MIT LEBENSMITTELN
§ 42 Tätigkeits- und Beschä�igungsverbote
(1) Personen, die 
1.   an Typhus abdominalis, Paratyphus, Cholera, Shigellenruhr, Salmonellose, einer ande-

ren infektiösen Gastroenteritis oder Virushepatitis A oder E erkrankt oder dessen ver-
dächtig sind,

2.  an in®zierten Wunden oder an Hautkrankheiten erkrankt sind, bei denen die Möglichkeit 
besteht, dass deren Krankheitserreger über Lebensmittel übertragen werden können,

3.  die Krankheitserreger Shigellen, Salmonellen, enterohämorrhagische Escherichia coli 
oder Choleravibrionen ausscheiden,

dürfen nicht tätig sein oder beschä�igt werden 
a) beim Herstellen, Behandeln oder Inverkehrbringen der in Absatz 2 genannten  

Lebensmittel, wenn sie dabei mit diesen in Berührung kommen, oder
b) in Küchen von Gaststätten und sonstigen Einrichtungen mit oder zu Gemeinscha�s-

verpflegung.

Satz 1 gilt entsprechend für Personen, die mit Bedarfsgegenständen, die für die dort ge-
nannten Tätigkeiten verwendet werden, so in Berührung kommen, dass eine Übertragung 
von Krankheitserregern auf die Lebensmittel im Sinne des Absatzes 2 zu befürchten ist. Die 
Sätze 1 und 2 gelten nicht für den privaten hauswirtscha�lichen Bereich.

(2) Lebensmittel im Sinne des Absatzes 1 sind 
 1.  Fleisch, Geflügelfleisch und Erzeugnisse daraus
 2.  Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis
 3.  Fische, Krebse oder Weichtiere und Erzeugnisse daraus
 4.  Eiprodukte
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 5.  Säuglings- und Kleinkindernahrung
 6.  Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse
 7.  Backwaren mit nicht durchgebackener oder durcherhitzter Füllung oder Auflage
 8.  Feinkost-, Rohkost- und Karto�elsalate, Marinaden, Mayonnaisen, andere emulgierte 

Soßen, Nahrungshefen
 9.  Sprossen und Keimlinge zum Rohverzehr sowie Samen zur Herstellung von Sprossen 

und Keimlingen zum Rohverzehr.

(3)  Personen, die in amtlicher Eigenscha�, auch im Rahmen ihrer Ausbildung, mit den in 
Absatz 2 bezeichneten Lebensmitteln oder mit Bedarfsgegenständen im Sinne des Ab-
satzes 1 Satz 2 in Berührung kommen, dürfen ihre Tätigkeit nicht ausüben, wenn sie an 
einer der in Absatz 1 Nr. 1 genannten Krankheiten erkrankt oder dessen verdächtig sind, 
an einer der in Absatz 1 Nr. 2 genannten Krankheiten erkrankt sind oder die in Absatz 1 
Nr. 3 genannten Krankheitserreger ausscheiden.

(4)  Das Gesundheitsamt kann Ausnahmen von den Verboten nach dieser Vorschri� zulas-
sen, wenn Maßnahmen durchgeführt werden, mit denen eine Übertragung der aufge-
führten Erkrankungen und Krankheitserreger verhütet werden kann.

(5)  Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates den Kreis der in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannten Krank-
heiten, der in Absatz 1 Nr. 3 genannten Krankheitserreger und der in Absatz 2 genann-
ten Lebensmittel einzuschränken, wenn epidemiologische Erkenntnisse dies zulas-
sen, oder zu erweitern, wenn dies zum Schutz der menschlichen Gesundheit vor einer 
Gefährdung durch Krankheitserreger erforderlich ist. In dringenden Fällen kann zum 
Schutz der Bevölkerung die Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates er-
lassen werden. Eine auf der Grundlage des Satzes 2 erlassene Verordnung tritt ein Jahr 
nach ihrem Inkra�treten außer Kra�; ihre Geltungsdauer kann mit Zustimmung des Bun-
desrates verlängert werden.

§ 43 Belehrung, Bescheinigung des Gesundheitsamtes
(1)  Personen dürfen gewerbsmäßig die in § 42 Abs. 1 bezeichneten Tätigkeiten erstmalig 

nur dann ausüben und mit diesen Tätigkeiten erstmalig nur dann beschä�igt werden, 
wenn durch eine nicht mehr als drei Monate alte Bescheinigung des Gesundheitsamtes 
oder eines vom Gesundheitsamt beau�ragten Arztes nachgewiesen ist, dass sie 

 1.   über die in § 42 Abs. 1 genannten Tätigkeitsverbote und über die Verpflichtungen 
nach den Absätzen 2, 4 und 5 in mündlicher und schri�licher Form vom Gesundheits-
amt oder von einem durch das Gesundheitsamt beau�ragten Arzt belehrt wurden 
und

 2.   nach der Belehrung im Sinne der Nummer 1 schri�lich erklärt haben, dass ihnen kei-
ne Tatsachen für ein Tätigkeitsverbot bei ihnen bekannt sind.

Liegen Anhaltspunkte vor, dass bei einer Person Hinderungsgründe nach § 42 Abs. 1 beste-
hen, so darf die Bescheinigung erst ausgestellt werden, wenn durch ein ärztliches Zeugnis 
nachgewiesen ist, dass Hinderungsgründe nicht oder nicht mehr bestehen.

(2)  Treten bei Personen nach Aufnahme ihrer Tätigkeit Hinderungsgründe nach § 42 Abs. 1 auf, 
sind sie verpflichtet, dies ihrem Arbeitgeber oder Dienstherrn unverzüglich mitzuteilen.

(3)  Werden dem Arbeitgeber oder Dienstherrn Anhaltspunkte oder Tatsachen bekannt, die ein 
Tätigkeitsverbot nach § 42 Abs. 1 begründen, so hat dieser unverzüglich die zur Verhinde-
rung der Weiterverbreitung der Krankheitserreger erforderlichen Maßnahmen einzuleiten.

(4)  Der Arbeitgeber hat Personen, die eine der in § 42 Abs. 1 Satz 1 oder 2 genannten Tätig-
keiten ausüben, nach Aufnahme ihrer Tätigkeit und im Weiteren alle zwei Jahre über die 
in § 42 Abs. 1 genannten Tätigkeitsverbote und über die Verpflichtung nach Absatz 2 zu 
belehren. Die Teilnahme an der Belehrung ist zu dokumentieren. Die Sätze 1 und 2 ®n-
den für Dienstherrn entsprechende Anwendung.

(5)  Die Bescheinigung nach Absatz 1 und die letzte Dokumentation der Belehrung nach Ab-
satz 4 sind beim Arbeitgeber aufzubewahren. Der Arbeitgeber hat die Nachweise nach 
Satz 1 und, sofern er eine in § 42 Abs. 1 bezeichnete Tätigkeit selbst ausübt, die ihn 
betre�ende Bescheinigung nach Absatz 1 Satz 1 an der Betriebsstätte verfügbar zu hal-
ten und der zuständigen Behörde und ihren Beau�ragten auf Verlangen vorzulegen. Bei 
Tätigkeiten an wechselnden Standorten genügt die Vorlage einer beglaubigten Abschri� 
oder einer beglaubigten Kopie.

(6)  Im Falle der Geschä�sunfähigkeit oder der beschränkten Geschä�sfähigkeit tre�en die 
Verpflichtungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und Absatz 2 denjenigen, dem die Sorge für 
die Person zusteht. Die gleiche Verpflichtung tri½ auch den Betreuer, soweit die Sorge 
für die Person zu seinem Aufgabenkreis gehört. Die den Arbeitgeber oder Dienstherrn 
betre�enden Verpflichtungen nach dieser Vorschri� gelten entsprechend für Personen, 
die die in § 42 Abs. 1 genannten Tätigkeiten selbständig ausüben.

(7)  Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates Untersuchungen und weitergehende Anforderungen vor-
zuschreiben oder Anforderungen einzuschränken, wenn Rechtsakte der Europäischen 
Gemeinscha� dies erfordern.
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